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Gemeinde Schleife

Bürgermeister
Herr Funda  buergermeister@schleife-slepo.de  035773 729-13
Sekretariat
 Fax:  035773 729-24
Herr Jurk  sekretariat@schleife-slepo.de  035773 729-27
Frau Wache  post@schleife-slepo.de  035773 729-0 oder -11

Hauptamt
Frau Mudra  hauptamt@schleife-slepo.de  035773 729-12
Frau Sergon  gewerbeamt@schleife-slepo.de  035773 729-16
Frau Mücke  meldeamt@schleife-slepo.de  035773 729-19
Frau Mücke  standesamt@schleife-slepo.de  035773 729-19
Frau Bastian  liegenschaften@schleife-slepo.de  035773 729-20
Herr Stechemesser  abwasser@schleife-slepo.de  035773 729-15
Frau Rathner  kita.schule@schleife-slepo.de  035773 729-31
Sachbearbeiter/ feuerwehr.kultur@schleife-slepo.de  035773 729-37
in Feuerwehr/Kultur

Kämmerei
Frau Piehl  kaemmerei@schleife-slepo.de  035773 729-18
Frau Marusch  kassenleiter@schleife-slepo.de  035773 729-30
Frau Derno  kasse@schleife-slepo.de  035773 729-35
Frau Hantscho  steuern@schleife-slepo.de  035773 729-17
Frau Schiller  verwaltung.kasse@schleife-slepo.de  035773 729-25
Frau Wagner  kasse.kaemmerei@schleife-slepo.de  035773 729-25

Amt für Planen, Bauen und Bergbau
Herr Seidlich  planung.bergbau@schleife-slepo.de  035773 729-23
Frau Petrick  verwaltung.bauamt@schleife-slepo.de  035773 729-21
Herr Lisk  bauamt.bergbau@schleife-slepo.de  035773 729-28
Frau Scherer  verwaltung.bergbau@schleife-slepo.de  035773 729-26
Frau Ladusch  bearbeiter.bergbau@schleife-slepo.de  035773 729-22
Frau Dreißig  bauamt@schleife-slepo.de  035773 729-14

Sprechzeiten des Gemeindeamtes in Schleife:
Montag:  geschlossen
Dienstag:  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag:  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag:  09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
und zusätzlich:
Meldeamt  jeden 1. Samstag im Monat
 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Bürgersprechzeiten Freiwillige Feuerwehr Mulkwitz
Jeden 1. Montag im Monat von 16.00 - 18.00 Uhr
Bankverbindung:  Empfänger: Gemeinde Schleife
Bank:  Sparkasse-Oberlausitz-Niederschlesien
BIC: WELADED1GRL  IBAN: DE26850501000080001068

Bibliothek Schleife  Öffnungszeiten Mo. 9 -11 und Do. 15 - 17 Uhr
 (Deutsch-Sorbischer Schulkomplex)  035773 996205
 bibliothek@schleife-slepo.de

Kindertagesstätten
Kita „Pfiffikus“ Schleife  Kita „Milenka“ Rohne:
Tel.: 035773 76243   Tel.: 035773 76371
E-Mail: kita-pfiffikus@schleife-slepo.de  E-Mail: kita.milenka@schleife-slepo.de

Oberschule Schleife  Hort Schleife  Grundschule Schleife
Tel.: 035773 996202   Tel.: 035773 996001  Tel.: 035773 996102
Fax: 035773 996220   Fax: 035773 996020  Fax: 035773 996120
 E-Mail: hort@schleife-slepo.de
E-Mail: info.msschleife@t-online.de  E-Mail: info@grundschule-slepo.de

Friedensrichter der VG Schleife
Der Friedensrichter, Christian Graetz, ist werktags telefonisch unter
0152 22873158 oder per Mail friedensrichter-schleife@gmx.de erreichbar.

Bürgerpolizistin E-Mail: Kathrin.Stille@polizei.sachsen.de
Kathrin Stille Tel.: 03576 2620

Revierförsterin
Frau Annett Hornschuh  03576 2198230 oder 0175 1852530

Sorbisches Kulturzentrum Schleife 035773 77230

Soziales Zentrum „St. Barbara“  035773 99680
Strugaaue 3, 02959 Schleife

Störungshotline Marienberg GmbH  035600 6666

Gemeinde Groß Düben

Bürgermeister Sebastian Bertko
Dorfstraße 90   Tel.: 035773 70633
02959 Groß Düben   Fax: 035773 70633
E-Mail:    buergermeister@gross-dueben.de
Internetseite:   www.grossdueben-online.de

Sprechstunde des Bürgermeisters:
Dienstag (im örtlichen Wechsel, vorbehaltlich evtl. Änderungen)
15:00 bis 18:00 Uhr
Ungerade Woche - in Groß Düben (Bürgermeisterbüro)
Gerade Woche - in Halbendorf (Feuerwehrgerätehaus)
Termin gern auch nach Vereinbarung:
Handy: 0170 7750198

Bankverbindung:  Empfänger: Gemeinde Groß Düben
Bank:   Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
BIC: WELADED1GRL  IBAN: DE46850501000080000320

Kita „Spatzennest“   Kita „Storchennest”
Groß Düben   Halbendorf
Tel.: 035773 70644   Tel.: 035773 76991
E-Mail:   E-Mail:
kita.spatzennest@gross-dueben.de  kita.storchennest@gross-dueben.de

Eisstadion/Squash
Horlitzaweg 11B, Groß Düben
Ansprechpartnerin: Viola Kaschub
Tel.: 0162 2657794

Bungalowvermietung Waldsee Groß Düben
Ansprechpartnerin: Viola Kaschub
Tel.: 0162 2657794

Für alle Gemeinden

Rufnummern Entsorgung und Störung Trink- und Abwasser:
KVL GmbH

Störungsrufnummer Trinkwasser:  03576 5599888
Störungsrufnummer Abwasser:  03576 5599899
Mobile Entsorgung:  03576 5599855

Gemeindeamt Trebendorf

Gemeindeamt Trebendorf
Tiergartenstraße 3, 02959 Trebendorf
Tel.: 035773 70266, Fax: 035773 73825
info@trebendorf.de

Bürgermeister: Robert Sprejz
Tel.: 0152 07521485
E-Mail: buergermeister@trebendorf.de
Sprechzeit des Bürgermeisters: jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Büro Bergbau
Tel.: 035773 73030
Fax: 035773 73032
E-Mail: bearbeiter.bergbau.trebendorf@web.de
Sprechzeit Bearbeiter Bergbau:
jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr und nach Vereinbarung

Internetseite:  www.trebendorf.de

Bankverbindung:  Empfänger: Gemeinde Trebendorf
Bank:   Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
BIC: WELADED1GRL  IBAN: DE41850501000080000410

Kita Trebendorf  
Tel.: 035773 910910   
Fax: 035773 910911   
E-Mail: kita.lutki@trebendorf.de
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Informationen für die Bürgerinnen und Bürger

Gemeinde
Schleife

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nun ist die Gemeinderatswahl 2024 Geschichte und Sie haben 
bestimmt, wer für Sie die Entscheidungen im Gemeinderat in 
den nächsten 5 Jahren treffen soll. Das ist gut so, gestatten Sie 
mir zunächst aber den jetzigen Gemeinderäten für die ehren-
amtliche Tätigkeit in den vergangenen 5 Jahren zu danken. Es 
wurden wichtige Entscheidungen getroffen und viele Dinge 
vorangebracht oder fertig gestellt. Unsere Orte wurden da-
durch schöner und lebenswerter, dafür möchte ich mich bei 
all denen bedanken, die dazu beigetragen haben.
Es gibt bei Alldem immer auch Menschen, die gewisse Ent-
scheidungen anders oder gar nicht getroffen hätten oder laut 
Kritik üben. Wenn diese Kritik dazu dient, Entscheidungen 
besser zu machen, Kompromisse zu schließen und dadurch 
Verbesserungen für unsere Bürger zu erreichen, sind wir bei 
einem wesentlichen Kern der Demokratie. Der Fähigkeit Kom-
promisse zu schließen, sich die Sicht des anderen anzuhören, 
seine eigene zu hinterfragen, idealerweise eine gemeinsame 
Position zu erarbeiten und diese dann einer Entscheidung zu-
zuführen. Es gehört aber eben auch dazu, dann mehrheitliche 
Entscheidungen zu akzeptieren. Das ist ein wesentlicher Be-
standteil unserer Demokratie.
Nun stehen wir vor einer neuen Legislaturperiode und auch 
hier werden wir vor Entscheidungen stehen, die der Gemein-
derat zu treffen hat und dabei sollte er (das ist meine Hoff-
nung) immer das Wohl der Gemeinde im Blick haben. Kom-
promissbereit und lösungsorientiert.
Ich habe in der letzten Zeit immer wieder darauf hingewiesen, 
dass wir bei sinkenden Einnahmen gleichzeitig höhere Kos-
ten haben. Es gilt die Balance herzustellen, in dem wir einen 
ausgeglichenen Haushalt aufstellen müssen. Das wir sparsam 
sein müssen, steht völlig außer Frage, wir müssen aber auch 
schauen, wie wir die Einnahmen wieder erhöhen können. Und 
dazu muss es erlaubt sein, darüber nachzudenken welche Ein-
nahmemöglichkeiten es gibt.
Meine Position dazu ist ganz klar, ich möchte keine Steuer-
erhöhung, keine weitere Belastung der Bürger und unserer 
Vereine! Ich habe aber nur 1 Stimme von 15 im neuen Ge-
meinderat.
Bei einem wichtigen Thema sind wir wieder einen Schritt vo-
rangekommen. Bereits zur Kinder- und Jugendkonferenz im 
Juni 2022 (ich hatte dazu im Amtsblatt berichtet) wurde der 
Wunsch geäußert, dass es doch wieder einen Jugendclub 
in Schleife geben sollte. Leider fanden sich damals keine Ju-
gendlichen, die den Jugendclub leiten wollten. Der Schul-
leiter Jan Rehor, die Domowina und Kati Struck haben das 
Thema gemeinsam mit den 9. Klassen im Herbst 2023 noch 
einmal aktiviert.

Hier wurde im SKC gemeinsam mit den 9. Klassen geschaut, 
ob und welche Jugendlichen sich vorstellen können einen Ju-
gendclub aktiv zu begleiten und zu leiten.
Nun ist es so weit, im Mai haben sich motivierte junge Men-
schen dazu entschlossen „wir gehen das an“. Mögliche Stand-
orte hätten wir, die Begleitung durch die mobile Jugendarbeit 
auch. Uns gemeinsam schwebt eine Containerlösung oder 
Bauwagen vor, um ganz schnell etwas zu haben, wo die Ju-
gendlichen sein können. Dazu wollen wir uns ganz kurzfristig 
verständigen.
Am 15. & 16. Juni feierten der Njepila Hof Rohne sein 25-jäh-
riges, der Dorfklub Rohne sein 30-jähriges und die Schalmei-
enkapelle Rohne ihr 60-jähriges Bestehen. Herzlichen Glück-
wunsch auch auf diesem Wege, verbunden mit einem großen 
Danke für die geleistete Arbeit und viel Erfolg für das, was vor 
euch liegt.
Allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften und 
allen Mitarbeitern wünsche ich eine tolle Ferienzeit und all 
denen, die Urlaub haben, Erholung und Zeit für die Dinge, die 
man immer schon einmal tun wollte.
Ihnen allen eine gute Zeit.

Es grüßt Sie ganz herzlich

Ihr Bürgermeister Jörg Funda

Schalmeienkapelle zum 60-jährigen Bestehen
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

dies ist nun der letzte Bericht, den ich als Ortsvorsteher von 
Schleife für sie verfasse.
10 Jahre konnte ich auf die Unterstützung der von ihnen ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter für unseren Heimatort 
im Ortschaftsrat bauen. Auch die vielen Hinweise, Kritiken 
und Anregungen von den Besuchern unserer Zusammen-
künfte waren uns, waren mir, eine hilfreiche Grundlage, um 
nach bestem Wissen und Gewissen die Entwicklung unseres 
Ortes voran zu bringen.
Wir haben uns dabei immer als unterstützendes Gremium für 
den Gemeinderat gesehen, das eben die Belange von Schleife 
und seiner Bürge in besonderem Maße berücksichtigen sollte.

Mit der ersten Erarbeitung des Dorfentwicklungskonzeptes 
wurden wichtige Projekte wie das Medizinische Versorgungs-
zentrum angestoßen, damit auch künftig die Ärzte für unsere 
Bürger in Schleife praktizieren werden und niemand im Um-
land nach Hilfe suchen muss.
In der weiteren Entwicklung dieses Standortes an der „Leh-
nigk-Villa“ werden die hervorragende Erreichbarkeit und auch 
die Verknüpfung von Bus und Bahn in die verschiedensten 
Richtungen, von Fachärzten, die wir gern als Tagesangebote 
für unsere Bürger hierher nach Schleife holen wollen, als wich-
tiger Standortvorteil für Schleife angesehen.
Und so ist die bereits fertiggestellte Verknüpfungsstelle viel-
leicht gerade das berühmte Zünglein an der Waage, wenn sich 
Mediziner entscheiden, in Schleife für unsere Menschen das 
ein zu wollen.
Ebenso wird dieses Angebot hier in Schleife natürlich auch 
für die rasante Entwicklung des Industrieparks in Schwarze 
Pumpe als Ausgangs- und Umsteigepunkt für Beschäftigte 
und Auszubildende aus unseren Dörfern eine wichtige Rolle 
spielen.

Deshalb möchte ich einen besonderen Dank an die Anwoh-
ner ringsum richten, die ja diese großen Veränderungen im 
gewohnten Umfeld auch erst einmal verkraften mussten. Mit 
ihrem Verständnis und letztlich ihren gestaltenden Hinweisen 
haben sie einen nicht unwesentlichen Beitrag für unser Ge-
meinwesen geleistet, herzlichen Dank dafür.

Auch die Entwicklung und der Erhalt von Angeboten für un-
sere Vereine im Ort war in den zurückliegenden Jahren ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit.

Die Zuarbeit der Sportler, die 
das Gelände am Jahnring 
nutzen, ist eine ganz hervor-
ragende Konzeption für den 
Ortschaftsrat, die es umzuset-
zen gilt.

Und wer das Saisonfinale der 
Fußballer erlebt hat, der konn-
te sich überzeugen, dass Auf-
wendungen jeglicher Art, ob 
Zeit oder Arbeit oder auch 
Geld, für die vielen Aktiven 
und noch mehr die vielen jun-
gen Nachwuchsmitglieder so 

wichtig und bestens investiert sind.
Das Fest war, und die vorliegenden Konzeptionen für die kom-
menden Jahre sind, im wahrsten Sinne ein „Volltreffer“ wie an 
der Schusswand für das Kinderfest zu sehen.

Neben den vielen Gratulationsbesuchen für unsere Jubila-
re im Ort zeigt wohl auch der „Willkommensgruß“ für die in 
Schleife geborenen Kinder, dass bei allen Schwierigkeiten und 
auch nach den herben Einschnitten in den Zeiten von Coro-
na, das Miteinander, das Gemeinschaftsleben in Schleife und 
auch dem Kirchspiel eine zentrale Rolle spielt.

Ebenso sollte die Wertschätzung ehrenamtlicher, gemein-
nütziger Arbeit auch weiterhin in unser Bewusstsein gerückt 
werden. Ohne die vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
sich um unsere Älteren kümmern, die unsere Kinder betreuen, 
die unsere Kirchgemeinde am Laufen halten, die sich in ver-
schiedensten Vereinen oder Organisationen um ein funktio-
nierendes Gemeinwesen bemühen, gäbe es keine „Oktober-
feste“, keine Jule-Turniere, keine Sportwettkämpfe und keinen 
Ostereier- oder Weihnachtsmarkt.
Ganz zu schweigen vom Dienst, den all unserer Feuerwehr-
leute leisten, um uns allen, und besonders denen, die in Not 
geraten, Hilfe und Sicherheit zu geben.

Somit soll es am 04.08.2024 ab 14.oo Uhr auf dem Dorfan-
ger zum Familienfest wieder heißen:
Bei Sonnenschein lädt Schleife ein und es werden Programm-
punkte erwartet, die sicher für Freude und Gemütlichkeit sor-
gen werden.
Dort werden auch unsere kleinen „Neubürger“ wieder mit 
ihren Eltern vorgestellt, um ihre kleinen Willkommensgrüße 
in Empfang zu nehmen. Alle jungen Eltern, die unserer Dorf-
gemeinschaft gern diese Freude des Kennenlernens machen 
möchten, sind gebeten, sich in bewährter Weise in der Gärt-
nerei Struck, die wieder einen lebenden Gruß beisteuert, oder 
direkt im Gemeindeamt anzumelden.
Auch der dann bereits 10. Schleifer Ehrenpreis, den Thomas 
Schwarz wieder gestaltet, wird im Herbst im Vereinsgelände 
im „Alten Bauhof“ einem verdienstvollen Mitmenschen über-
geben werden. Wer das eventuell sein könnte, wird bereits 
beim diesjährigen „Familienfest“ auf dem Dorfanger in der 
Nominierungsrunde bekannt gegeben werden.

Einen herzlichen Glückwunsch 
möchte ich deshalb dem nicht 
nur als aktives und verdienst-
volles Mitglied unseres Schüt-
zenvereines bekannten Seni-
or-Chef vom Autohaus 1a, Willi 
Jarsetz, aussprechen, dem zu 
seinem 50-jährigen Jubiläum 
die besondere Ehre eines „Gol-
denen Meisterbriefes“ zu Teil 
wurde.

Besonders in den Anfängen war Willi Jarsetz eine wichtige 
Stütze beim Aufbau der Vereinsarbeit und ein rühriges Ver-
bindungsglied zum Heimatverein und auch viele Jahre als Ge-
meinderat tätig.
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lienfeste und auch Ehrenpreisnominierungen als wichtiges 
Zeichen des Willkommens für alle Mühlroser in Schleife mit-
getragen haben.

Liebe Mitbürger, wenn ich mich nun als Ortsvorsteher von 
ihnen verabschiede, bin ich doch zuversichtlich, dass viele 
Dinge, die wir mit Hilfe vieler Unterstützer haben anstoßen 
können, von unseren Nachfolgern für unsere Bürger weiter-
geführt werden können.
In den schon begonnenen, großen Veränderungen des Struk-
turwandels, denen wir uns nicht werden entziehen können 
und die wir deshalb mit Augenmaß, aber immer im Interesse 
aller Bürger, mitgestalten sollten, liegen nicht nur Bedrückung 
und Sorge, sondern auch Chancen.
Wenn es uns gelingt, notwendige Entscheidungen nicht von 
Ideologien oder Interessen einzelner Gruppierungen diktie-
ren zu lassen, werden wir unserer Gemeinschaft das Geschaf-
fene auch für künftige Generationen erhalten können.
Unterstützen sie bitte die künftigen Vertreter ihrer Gremien 
und bringen sie sich mit ihren Vorstellungen und Vorschlägen 
ein, damit Schleife für Unternehmungen und Arbeitsplätze 
ein „gutes Pflaster“ ist und somit für junge Menschen ein er-
strebenswertes Zuhause bleibt.

Ich habe für mich erkannt: Wenn alles so bleibt, wie es ist, 
dann ist bald nichts mehr, wie es war.

Deshalb lassen sie notwendige Veränderungen zu, vertrauen 
und unterstützen sie die jungen, engagierten Vertreter mit 
ihren neuen Ideen, damit in unsere Gemeinschaft die guten 
Dinge bleiben können, wie sie waren.

Es war mir immer eine ehrenvolle Aufgabe, für sie alle und für 
Schleife tätig sein zu dürfen.
Danke für ein Jahrzehnt des Vertrauens und alle guten Gedan-
ken für sie und ihre Familien,

Ihr
Wolfgang Goldstein

Ortsvorsteher Schleife

In den vergangenen Beratungen wurde der OR nochmals ge-
beten, den bereits im vergangenen Herbst veröffentlichten 
Aufruf an alle Waldbesitzer unserer Gemarkung zu erneuern, 
mögliche Flächen für Aufforstung im Gemeindeamt anzuzei-
gen.
Das möchte ich hiermit gern tun und diese Bitte auch erwei-
tern für Besitzer von Wiesenflächen oder brachliegendem 
Ackerland. Diese Flächen können unter bestimmten Voraus-
setzungen gleichfalls für die Wiederaufforstung mit hochwer-
tigen Gehölzen genutzt werden. Ziel unserer Bemühungen ist 
es, möglichst alle Ersatzpflanzungen auf Flächen unserer Ge-
markung stattfinden zu lassen, um für die kommenden Gene-
rationen einen widerstandsfähigen und hochwertigen Misch-
wald in unserer Region wachsen zu lassen.
Melden sie sich bitte im Gemeindeamt und lassen sich bera-
ten, wie im Einzelfall für sie die wirtschaftlichste Variante als 
Waldeigentümer gefunden werden kann.

Beim Tag der offenen Tür der Neuen Feuerwache konnten wir 
in Augenschein nehmen, dass bei allen Sorgen und berechtig-
ter Kritik in einzelnen Bauphasen der Bau in großen Schritten 
seiner Fertigstellung entgegen geht. Und mit dem Übungs-
turm verfügen unsere Feuerwehrleute über ein Alleinstel-
lungsmerkmal, dass besonders auf den Nachwuchs eine ma-
gische Anziehungskraft auszuüben scheint. Deshalb gilt mein 
herzlicher Dank den Mitgliedern des Ortschaftsrates, die es 
immer unterstützt haben, allen Widerständen zum Trotz die-
sen Bau in der jetzigen Form und dem Umfang auf den Weg 
zu bringen.

Die Übergabe der Dorfmitte Mühlrose war ein emotionaler 
Endpunkt eines langen Weges, den unsere Ortschaftsräte 
ebenfalls mitgestaltet haben. Bis hin zur Menschenkette um 
den Altstandort,
der allen Außenstehenden eindrucksvoll gezeigt hat, dass 
unsere Menschen hier ihre Entscheidungen selbst getroffen 
haben und aus eigener Kraft und mit verlässlicher Hilfe der 
verantwortlichen Partner eine großartige Leistung vollbracht 
haben.
Eine Leistung, zu der wir ihnen allen wünschen, dass sie sie 
viele Jahre in friedlicher Gemeinschaft nutzen können.
Danke deshalb auch dafür an meine Kollegen vom Ortschafts-
rat Schleife, dass sie von Beginn an die Verbindungen zum 
damaligen OR Mühlrose, die Einbeziehung in unsere Fami-

Einladungen

Hinweis zu den ortsüblichen Bekanntmachungen der Gemeinde Schleife
Entsprechend der am 05.03.2024 beschlossenen Bekanntmachungssatzung, werden die ortsüblichen Bekanntmachungen 
(Einladungen und Tagesordnung öffentlicher Sitzungen u.a.) auf der Webseite der Gemeinde Schleife 
www.schleife-slepo.de veröffentlicht.

Nutzen Sie hierfür gern den folgenden QR-Code.

Die Bekanntmachungstermine für den Monat Juli sind der 15.07.2024 sowie der 29.07.2024.
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Bekanntmachungen

Beschluss VA SCH 08 / 2024
Beschluss über die Annahme und Verwendung von Spenden
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 21.05.2024, die nachfolgend ge-
nannte Spende anzunehmen und wie angegeben zu verwenden:

Name Wert in € Verwendung Art eingegangen
Actemium BEA GmbH Technischer Service Lausitz 249,92 Bioblo-Steine

für Hort Schleife
Sachspende 17.04.2024

Schleife, den 22.05.2024

Jörg Funda
Bürgermeister

***

Beschluss VA SCH 09 / 2024
Beschluss über die Annahme und Verwendung von Spenden
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 11.06.2024, die nachfolgend ge-
nannten Spenden anzunehmen und wie angegeben zu verwenden:

Name Wert in € Verwendung Art eingegangen
Dunapack GmbH & Co. KG 271,32 € Familiensportfest  

GS Schleife 20.04.2024 
(Sachpreise: Beutel/ 
Trinkflaschen)

Sachspende 20.04.2024

Oskarshausen GmbH 500,00 € Familiensportfest  
GS Schleife 20.04.2024 
(div. Gutscheine und  
Eintrittskarten)

Sachspende 20.04.2024

Fred Conrad 300,00 € Spende für Kita Pfiffikus Geldspende 21.05.2024
Tora Lausitz GmbH 1.500,00 € Spende für Tag der  

offenen Tür der FFW
Geldspende 22.05.2024

Marlen Nicko 904,76 € Spende für 70 Jahre
Kita Pfiffikus (Set Vase, 
Leuchter, Kinderohrstecker)

Sachspende 29.04.2024

Schleife, den 12.06.2024

Jörg Funda
Bürgermeister

***

Beschluss SCH 23 / 2024

Abwägungsbeschluss zum Bebauungsplan „Parkplatz am 
Halbendorfer See“ gemäß § 1 Abs. 6 und 7 BauGB
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sit-
zung am 07.05.2024:
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Parkplatz am Hal-

bendorfer See“ mit integriertem Grünordnungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den text-
lichen Festsetzungen (Teil B) sowie die Begründung und 
der Umweltbericht in der Fassung vom 25.01.2024 ha-
ben gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.02.2024 
bis zum 05.04.2024 öffentlich ausgelegen. Die Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 07.02.2024 an dem Vorhaben beteiligt. Die 
Bedenken und Anregungen der eingegangenen Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie von Bürgern hat der Gemeinderat in der 
heutigen Sitzung geprüft.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Schleife bestätigt das 
Beschlussprotokoll vom 25.04.2024 zur Abwägung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Bürger zum Bebauungsplan. 
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2. Der Gemeinderat der Gemeinde Schleife bestätigt das 
Beschlussprotokoll vom 25.04.2024 zur Abwägung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Bürger zum Bebauungsplan. 
Die festgestellten Änderungen sind in die Unterlagen auf-
zunehmen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger, 
die Bedenken und Anregungen zu dem Bebauungsplan 
erhoben haben, von diesem Ergebnis unter Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht berücksichtigten 
Bedenken und Anregungen sind bei Vorlage des Bebau-
ungsplanes zur Genehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB mit 
einer Stellungnahme beizufügen.

***
Beschluss SCH 26 / 2024
Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Schleife“ gemäß § 10 Baugesetzbuch
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sit-
zung am 07.05.2024:
1. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ge-

werbegebiet Schleife“ mit integrierten Grünordnungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
textlichen Festsetzungen (Teil B) und der Begründung in 
der Fassung vom 24.08.2023 haben gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 28.09.2023 bis einschließlich 03.11.2023 
öffentlich ausgelegen. Die Behördenbeteiligung wurde 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Anschreiben vom 06.09.2023 
durchgeführt. Die Bedenken und Anregungen der einge-
gangenen Stellungnahmen hat der Gemeinderat geprüft 
und entsprechend des Abwägungsbeschlusses Nr. SCH 25 
/ 2024 abgewogen.

2. Aufgrund des § 10 des BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, beschließt der 
Gemeinderat die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet Schleife“ bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der 
Fassung vom 25.04.2024 als Satzung.

3. Die Begründung in der Fassung vom 25.04.2024 wird gebilligt.
4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schleife“ ortsüblich 
bekanntzumachen, dabei ist auch anzugeben, wo der 
Plan mit Begründung während der Dauer der Dienststun-
den eingesehen und über den Inhalt Auskunft erlangt 
werden kann.

***

Beschluss SCH 27 / 2024
Beschluss zur Abwägung Flächennutzungsplan VG Schleife
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sit-
zung am 07.05.2024:
1. Die Bedenken und Anregungen entsprechend den ein-

gegangenen Stellungnahmen zur Beteiligung der Be-
hörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nach-
bargemeinden sowie von Bürgern entsprechend § 4 (2) 
BauGB und der Öffentlichkeit entsprechend § 3 (2) BauGB 
hat der Gemeinderat Schleife in der öffentlichen Sitzung 
geprüft.

2. Der Gemeinderat Schleife bestätigt das Abwägungspro-
tokoll vom 25.04.2024 (Teil 1 und Teil 2) zur Abwägung 
der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

Die festgestellten Änderungen sind in die Unterlagen auf-
zunehmen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger, 
die Bedenken und Anregungen zu dem Bebauungsplan 
erhoben haben, von diesem Ergebnis unter Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht berücksichtigten 
Bedenken und Anregungen sind bei Vorlage des Bebau-
ungsplanes zur Genehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB mit 
einer Stellungnahme beizufügen.

***
Beschluss SCH 24 / 2024
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Parkplatz am 
Halbendorfer See“ gemäß § 10 Baugesetzbuch
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sit-
zung am 07.05.2024:
1. des Bebauungsplanes „Parkplatz am Halbendorfer See“ mit 

integrierten Grünordnungsplan, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
und der Begründung in der Fassung vom 25.01.2024 haben 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.02.2024 bis ein-
schließlich 05.04.2024 öffentlich ausgelegen. Die Behörden-
beteiligung wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Anschreiben 
vom 07.02.2024 durchgeführt. Die Bedenken und Anregun-
gen der eingegangenen Stellungnahmen hat der Gemein-
derat geprüft und entsprechend des Abwägungsbeschlus-
ses Nr. SCH 23 / 2024 abgewogen.

2. Aufgrund des § 10 des BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, beschließt der 
Gemeinderat den Bebauungsplan „Parkplatz am Halben-
dorfer See“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
25.04.2024 als Satzung.

3. Die Begründung in der Fassung vom 25.04.2024 wird ge-
billigt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Bebauungsplan 
„Parkplatz am Halbendorfer See“ ortsüblich bekanntzu-
machen, dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Be-
gründung während der Dauer der Dienststunden einge-
sehen und über den Inhalt Auskunft erlangt werden kann.

***
Beschluss SCH 25 / 2024
Abwägungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungs-
planes „Gewerbegebiet Schleife“ gemäß § 1 Abs. 6 und 7 
BauGB.
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sit-
zung am 07.05.2024:
1. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ge-

werbegebiet Schleife“ mit integriertem Grünordnungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie die Begründung 
und der Umweltbericht in der Fassung vom 24.08.2023 
haben gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.09.2023 
bis zum 03.11.2023 öffentlich ausgelegen. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 06.09.2023 an dem Vorhaben beteiligt. 
Die Bedenken und Anregungen der eingegangenen Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie von Bürgern hat der Gemeinderat in 
der heutigen Sitzung geprüft.
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***

Beschluss SCH 32 / 2024
Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan (FNP) 
der Verwaltungsgemeinschaft Schleife in der Fassung 
vom 23.05.2024
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sit-
zung am 04.06.2024:
1. Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 

Schleife in der Fassung vom 23.05.2024, bestehend aus 
dem Planteil Nord (Anlage 1) und Planteil Süd (Anlage 2) 
wird festgestellt. Der räumliche Geltungsbereich umfasst 
gemäß Anlage 1 und Anlage 2 alle Gemarkungen der drei 
Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Schleife.

2. Die Beipläne (Anlage 3 und 4), Begründung (Anlage 5), die 
Anlagen zur Begründung (Anlage 6), die Potenzialflächen-
analyse Wind (Anlage 7) sowie der Umweltbericht (Anlage 
8) werden durch den Gemeinderat Schleife gebilligt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung für 
den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 
Schleife in der abschließenden Fassung vom 23.05.2024 
durch die höhere Verwaltungsbehörde nach § 6 BauGB 
zu beantragen. Die Erteilung der Genehmigung ist als-
dann ortsüblich bekanntzumachen; dabei ist auch anzu-
geben, wo der Plan mit Begründung während der Dauer 
der Dienststunden bzw. im Internet eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft erlangt werden kann.

***

Beschluss SCH 33 / 2024
Beschluss zur Feuerwehrsatzung
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.06.2024 auf Empfehlung des Verwaltungsaus-
schusses die Feuerwehrsatzung der Gemeinde Schleife in der 
geänderten Fassung.

***

Beschluss SCH 34/ 2024
Beschluss zur Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien An-
gelegenheiten
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.06.2024 auf Empfehlung des Verwaltungsaus-
schusses die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskos-
ten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten 
der Gemeinde Schleife in der geänderten Fassung.

***

Beschluss SCH 35/ 2024
Beschluss zur Abwägung zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Photovoltaikfreiflächenanlage Außenhal-
de Mulkwitz West“
Der Gemeinderat Schleife beschließt, nach Vorberatungen im 
technischen Ausschuss am 25.04.2024 und in der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates am 07.05.2024, in seiner Sitzung 
am 04.06.2024:
1. Die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB, der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikfreiflä-

öffentlicher Belange sowie der Bürger zu dem Flächen-
nutzungsplan. Die festgestellten Änderungen sind in die 
Unterlagen aufzunehmen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger, die 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf des Flächennut-
zungs-planes erhoben haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

***

Beschluss SCH 28 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 7 – Trockenbauarbeiten zur 
Baumaßnahme „Ersatzneubau Kita Milenka“ in Rohne
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 07.05.2024 auf Empfehlung des Technischen Aus-
schusses, das Los 7 - Trockenbauarbeiten der Baumaßnahme 
„Ersatzneubau Kita Milenka“ in Rohne an die Firma:

Swanenberg & Co. Bau GmbH
Neu-Lohsaer-Weg 24
02999 Lohsa

zu einem Bruttoauftragswert von 145.902,04 € zu vergeben.

***

Beschluss SCH 29 / 2024
Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen 3. BA Vakuum-
kanalisation
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 07.05.2024 die öffentliche Ausschreibung der 
Bauleistungen zum 3. BA – Vakuumkanalisation Schleife Süd 
/ Rohne / Klein Trebendorf gemäß § 17 (1) Nr. 3 VOB aufzuhe-
ben, da die Gesamtfinanzierung der geplanten Vergabe nicht 
sichergestellt ist.

***

Beschluss SCH 30 / 2024
Beschluss zur Vereinbarung mit der LEAG über die Inan-
spruchnahme öffentlicher Infrastruktur
Der Gemeinderat Schleife ermächtigt den Bürgermeister in 
seiner öffentlichen Sitzung am 07.05.2024, die gemeinsame 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Schleife und der Lau-
sitz Energie Bergbau AG über die Inanspruchnahme öffentli-
cher Infrastruktur in der Ortschaft Rohne zu unterzeichnen.

***

Beschluss SCH 31 / 2024
Beschluss zur Anschaffung von Technik für den Bauhof
Der Gemeinderat Schleife beschließt auf Empfehlung des 
technischen Ausschusses in seiner öffentlichen Sitzung am 
07.05.2024, den Kauf eines Allradtraktors einschließlich Fron-
talauslegemäher (Fa. Fiedler) und eines Holzhackers für den 
Bauhof Schleife gemäß Angebot der SH Technikservice GmbH 
aus Neukirch/ Lausitz vom 25.03.2024 zu einem Bruttoauf-
tragswert von 161.891,17 €.

Schleife, den 08.05.2024

Jörg Funda
Bürgermeister
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Beschluss SCH 37/ 2024
Beschluss zur Abwägung zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Photovoltaikfreiflächenanlage Umspann-
werk Schleife“
Der Gemeinderat Schleife beschließt, nach Vorberatungen im 
technischen Ausschuss am 25.04.2024 und in der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates am 07.05.2024, in seiner Sitzung 
am 04.06.2024:
1. Die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB, der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikfreiflächen-
anlage Umspannwerk Schleife“ mit der in der Anlage 1 
dargestellten Abwägungstabelle, hat der Gemeinderat in 
seiner öffentlichen Sitzung geprüft.

2. Der Gemeinderat Schleife bestätigt die in der Anlage 1 
beigefügte Abwägungstabelle zur Abwägung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Öffentlichkeit zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Photovoltaikfreiflächenanlage 
Umspannwerk Schleife“. Die festgestellten redaktionellen 
bzw. klarstellenden Änderungen sind in die Satzungsun-
terlagen aufzunehmen.

3. Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stel-
lungnahmen abgegeben haben, unter Angabe der Grün-
de zu unterrichten.

4. Der Bebauungsplan kann im Ergebnis des durchgeführ-
ten Abwägungsverfahrens, jedoch frühestens, wenn 
hierfür die Waldumwandlungsgenehmigung gem. § 8 
SächsWaldG vorliegt, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen werden. Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist 
der Bebauungsplan zur Genehmigung bei der höheren 
Verwaltungsbehörde einzureichen.

***

Beschluss SCH 38/ 2024
Beschluss über die Teileinziehung einer öffentlichen Stra-
ße (teilweise Aufhebung der Eintragungsverfügung)
Der Gemeinderat Schleife beschließt nach Vorberatung im 
technischen Ausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 
04.06.2024:
Auf Grund der Verpflichtung der Gemeinde Schleife entspre-
chend Ziff. 2 des Vergleichs zur Beendigung des Rechtsstrei-
tes Eppendorf./. Gemeinde Schleife vom 23.05.2023 (Ver-
waltungsgericht Dresden), hebt die Gemeinde Schleife ihre 
mit Eintragungsverfügung vom 14.07.2017 (Beschluss des 
Gemeinderates 18/2017 vom 05.04.2017) nachträglich vor-
genommene Widmung/Eintragung der Ortsstraße „Zum Was-
serwerk“ auf, soweit sie über den Bereich, ausgehend von der 
Straße zum Wasserwerk, Flur 10, Flurstück 47 der Gemarkung 
Schleife bis zum Grenzpunkt 519 (südwestliche Begrenzung 
des Grundstückes Schleife, Flur 10, Flurstück 23/6 – Am Was-
serwerk 11), hinausgeht.
Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Ände-
rung der Eintragungsverfügung einschl. der Änderung des 
Bestandsblattes Nr. 10 vorzunehmen und öffentlich bekannt 
zu machen.

***

chenanlage Außenhalde Mulkwitz West“, mit der in der 
Anlage 1 dargestellten Abwägungstabelle, hat der Ge-
meinderat in seiner öffentlichen Sitzung geprüft.

2. Der Gemeinderat Schleife bestätigt die in der Anlage 1 
beigefügte Abwägungstabelle zur Abwägung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Öffentlichkeit zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Photovoltaikfreiflächenanlage 
Außenhalde Mulkwitz West“. Die festgestellten redak-
tionellen bzw. klarstellenden Änderungen sind in die Sat-
zungsunterlagen aufzunehmen.

3. Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stel-
lungnahmen abgegeben haben, unter Angabe der Grün-
de zu unterrichten.

4. Der Bebauungsplan kann im Ergebnis des durchgeführ-
ten Abwägungsverfahrens, jedoch frühestens, wenn 
hierfür die Waldumwandlungsgenehmigung gem. § 8 
SächsWaldG vorliegt, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen werden. Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist 
der Bebauungsplan zur Genehmigung bei der höheren 
Verwaltungsbehörde einzureichen.

***

Beschluss SCH 36/ 2024
Beschluss zur Abwägung zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Photovoltaikfreiflächenanlage Bahnstre-
cke Schleife“
Der Gemeinderat Schleife beschließt, nach Vorberatungen im 
technischen Ausschuss am 25.04.2024 und in der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates am 07.05.2024, in seiner Sitzung 
am 04.06.2024:
1. Die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB, der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikfrei-
flächenanlage Bahnstrecke Schleife“ mit der in der Anlage 
1 dargestellten Abwägungstabelle, hat der Gemeinderat 
in seiner öffentlichen Sitzung geprüft.

2. Der Gemeinderat Schleife bestätigt die in der Anlage 1 
beigefügte Abwägungstabelle zur Abwägung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Öffentlichkeit zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Photovoltaikfreiflächenanlage 
Bahnstrecke Schleife“. Die festgestellten redaktionellen 
bzw. klarstellenden Änderungen sind in die Satzungs-
unterlagen aufzunehmen.

3. Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stel-
lungnahmen abgegeben haben, unter Angabe der Grün-
de zu unterrichten.

4. Der Bebauungsplan kann im Ergebnis des durchgeführ-
ten Abwägungsverfahrens, jedoch frühestens, wenn 
hierfür die Waldumwandlungsgenehmigung gem. § 8 
SächsWaldG vorliegt, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen werden. Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist 
der Bebauungsplan zur Genehmigung bei der höheren 
Verwaltungsbehörde einzureichen.

***
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Beschluss SCH 44/ 2024
Beschluss zum Gestattungsvertrag für Wege- und Fahrt-
rechte zwischen der Gemeinde und der KSD 14 uG
Der Gemeinderat Schleife ermächtigt den Bürgermeister in 
seiner öffentlichen Sitzung am 04.06.2024, auf Empfehlung 
des Verwaltungsausschusses, den Gestattungsvertrag für 
Wege- und Fahrtrechte zwischen der Gemeinde Schleife und 
der KSD uG zu unterzeichnen.

***

Beschluss SCH 45/ 2024
Beschluss zum Durchführungsvertrag B-Plan „Solarpark 
Hochkippen Nochten“
Der Gemeinderat Schleife ermächtigt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.06.2024, auf Empfehlung des Verwaltungsaus-
schusses, den Durchführungsvertrag B-Plan „Solarpark Hoch-
kippen Nochten“ zu unterzeichnen.

***

Beschluss SCH 46/ 2024
1. Änderung des Satzungsbeschlusses vom 05.12.2023 
zum vorhabenbezogenen Be-bauungsplan „Photovolta-
ikanlage Solarpark Hochkippe Nochten“ gemäß § 10 Bau-
gesetzbuch
1. Die Ergänzung der textlichen Festsetzung 1.10 durch den 

Satz „Die Zulässigkeit des Vorhabens „Freiflächen-Photo-
voltaikanlage“ entfällt ungeachtet von Satz 3 auch dann, 
wenn der Abbau von Braunkohle durch einen vollziehbaren 
Betriebsplan des Sächsischen Oberbergamtes genehmigt 
wird.“, die Erweiterung der Hinweise um den Pkt. 4.8 mit 
folgendem Wortlaut „Realisierte Anlagen sind im Falle des 
Eintritts der Bedingung nach Festsetzung 1.10 Satz 3 oder 
Satz 4 unverzüglich und vollständig nach Maßgabe des 
Durchführungsvertrages zu beseitigen.“ auf der Planzeich-
nung Teil B sowie die Aktualisierungen von Rechtsgrund-
lagen wurden dem Gemeinderat vorgestellt und durch 
diesen geprüft.

2. Der Gemeinderat beschließt nach Beratung im techni-
schen Ausschuss die 1. Änderung des Satzungsbeschlus-
ses vom 05.12.2023 mit den Ergänzung in der textlichen 
Festsetzung 1.10 Satz 4 sowie die Ergänzung der Hin-
weise um den Punkt 4.8 zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Photovoltaikanlage Solarpark Hochkippe 
Nochten“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
23.05.2024.

3. Die Begründung in der Fassung vom 23.05.2024 wird ge-
billigt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Solarpark 
Hochkippe Nochten“ ortsüblich bekanntzumachen. Da-
bei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung 
während der Dauer der Dienststunden eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft erlangt werden kann.

Schleife, den 05.06.2024

Jörg Funda
Bürgermeister

Beschluss SCH 39/ 2024
Beschluss zur Vergabe Los 18 – Außenanlagen zur Bau-
maßnahme „Ersatzneubau Kita Milenka“ in Rohne
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.06.2024, auf Empfehlung des Technischen Aus-
schusses, das Los 18 – Außenanlagen der Baumaßnahme „Er-
satzneubau Kita Milenka“ in Rohne an die Firma

Garten Eden
Inh. Dirk Noack
Halbendorf
Halbendorfer Weg 1
02953 Groß Düben

zu einem Bruttoauftragswert von 406.508,87 € zu vergeben.

***

Beschluss SCH 40/ 2024
Beschluss zur Vergabe Los 9 – Tischlerarbeiten-Türen/Zar-
gen zur Baumaßnahme „Ersatzneubau Kita Milenka“ in 
Rohne
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.06.2024, auf Empfehlung des Technischen 
Ausschusses, den Bürgermeister zu ermächtigen, das Los 9 
– Tischlerarbeiten - Türen/Zargen zur Baumaßnahme „Ersatz-
neubau Kita Milenka“ nach fachlicher Prüfung und Vorliegen 
der Ausschreibungsergebnisse den wirtschaftlichsten Bieter 
zu beauftragen.

***

Beschluss SCH 41/ 2024
Beschluss zur Vergabe Los 10 – Fliesenarbeiten zur Bau-
maßnahme „Ersatzneubau Kita Milenka“ in Rohne
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.06.2024, auf Empfehlung des Technischen Aus-
schusses, den Bürgermeister zu ermächtigen, das Los 10 – Flie-
senarbeiten zur Baumaßnahme „Ersatzneubau Kita Milenka“ 
nach fachlicher Prüfung und Vorliegen der Ausschreibungser-
gebnisse den wirtschaftlichsten Bieter zu beauftragen.

***

Beschluss SCH 42/ 2024
Beschluss zur Vergabe Los 12 – Maler- und Lackierarbeiten 
zur Baumaßnahme „Ersatzneubau Kita Milenka“ in Rohne
Der Gemeinderat Schleife beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.06.2024, auf Empfehlung des Technischen 
Ausschusses, den Bürgermeister zu ermächtigen, das Los 12 
– Maler- und Lackierarbeiten zur Baumaßnahme „Ersatzneu-
bau Kita Milenka“ nach fachlicher Prüfung und Vorliegen der 
Ausschreibungsergebnisse den wirtschaftlichsten Bieter zu 
beauftragen.

***

Beschluss SCH 43/ 2024
Beschluss zum Gestattungsvertrag der Gemeinde Schleife 
und der KSD 14 uG
Der Gemeinderat Schleife ermächtigt den Bürgermeister in 
seiner öffentlichen Sitzung am 04.06.2024 auf Empfehlung 
des Verwaltungsausschusses den Gestattungsvertrag zwi-
schen der Gemeinde Schleife und der KSD 14 uG zu unter-
zeichnen.

***
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Annahme und Verwendung von Spenden
Nach der Hauptsatzung vom 03.11.2021 der Gemeinde Schleife § 10 Nr. 14 wurden nachfolgend genannte Spenden durch den 
Bürgermeister angenommen und diese sind wie angegeben zu verwenden:

Name Wert in € Verwendung Art eingegangen
Vereinslokal Nicole Sämann 100,00 € Spende FFW Schleife / Hexenbrennen Geldspende 02.05.2024
Trockenbau Thomas Hähne 140,00 € Spende Jugendfeuerwehr Mulkwitz Geldspende 30.04.2024
Thomas Schimko 100,00 € Spende Jugendfeuerwehr Schleife Geldspende 08.05.2024
Förderverein Krauschwitz 41,20 € Spende zum Sportwettbewerb am 

25.05.2024 in Krauschwitz
Geldspende 29.05.2024

Gäblersgrill, Spremberg 48,79 € Spende für 70 Jahre
Kita Pfiffikus

Sachspende 04.06.2024

Kaufland Weißwasser 190,62 € Spende für 70 Jahre
Kita Pfiffikus

Sachspende 31.05.2024

Bäckerei-Konditorei Forst GmbH 88,00 € Spende für 70 Jahre
Kita Pfiffikus

Sachspende 31.05.2024

Fielmann AG & Co. KG Weißwasser 37,80 € Spende für 70 Jahre
Kita Pfiffikus

Sachspende 24.04.2024

Viereichener Fleisch- und Wurstwaren 
GmbH

50,00 € Spende für 70 Jahre
Kita Pfiffikus

Sachspende 21.05.2024

Nadebor Tief- und Landeskulturbau 150,00 € Spende für Schulplaner Grundschule Geldspende 03.06.2024

Hinweis:
Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b EStDV für Spenden:
Wenn Sie die Gemeinden mit einer Geldspende bis zu 300 EUR (je Einzelspende) unterstützen, benötigen Sie keine gesonderte 
Zuwendungsbestätigung von uns.
Es genügt, wenn Sie Ihrem Finanzamt das Dokument zusammen mit einem Bareinzahlungsbeleg oder einer Buchungsbestä-
tigung Ihres Kreditinstituts, etwa in Form des abgestempelten Überweisungsbeleges und ggf. des Kontoauszuges, mit Ihrer 
Steuererklärung vorlegen.

Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Schleife im Jahr 2023 nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG

1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten

Betriebskosten je Platz
Krippe 9 h Kita 9 h vor SVJ Hort 6 h

erforderliche Personalkosten 1.255,57 € 523,16 € 277,68 €
erforderliche Sachkosten 275,60 € 114,83 € 86,86 €
erforderliche Betriebskosten 1.531,17 € 637,99 € 364,54 €

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten.
(z. B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden).

2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat

Betriebskosten je Platz
Krippe 9 h Kita 9 h vor SVJ Hort 6 h

Landeszuschuss 271,07 € 271,07 € 180,72 €
erforderliche Sachkosten 230,00 € 108,75 € 62,50 €
erforderliche Betriebskosten 1.030,10 € 258,17 € 121,32 €

Anke Rathner
Sachbearbeiterin
Hauptamt

Jugendtreff in Schleife

Sehr geehrte Mitbürger von Schleife und Umgebung!

Wir, die Jugendlichen von Schleife, haben vor, auf dem Gelände des alten Bauhofs einen Jugendtreff zu errichten. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie uns mit Sachspenden, wie z.B. Sitzmöglichkeiten wie Stühlen und Sofas, aber auch Tischen usw. unter-
stützen würden. Wenn Sie noch gut erhaltene Möbelstücke haben, die Sie nicht mehr benötigen, dann kontaktieren Sie uns 
bitte unter der folgenden Nummer: 0174 3831456 oder unter der E-mail: liam.bertko@gmail.com Ansprechpartner sind Jonas 
Dubrawa und Liam Bertko.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mühe und Ihr Verständnis!
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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Gemeinderates Schleife am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Gemeinde Schleife wie 
folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 2.068 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 1.534 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 43 
Zahl der gültigen Stimmzettel 1.491 
Zahl der gültigen Stimmen 4.327 
 
Es fand eine Verhältniswahl statt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Wählervereinigung SV Lok Schleife 1.454 5 

2 Alternative für Deutschland (AfD) 1.142 4 

3 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 1.092 3 

4 Wählervereinigung IG Mulkwitzer Hochkippen 639 2 
 
Wahlkreis 1  Gemeinde Schleife 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Wählervereinigung SV Lok Schleife 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Goldstein, Wolfgang, Lehrer 403 

2 Kowalick, Sten, Operation Manager 365 

3 Klar, Mario, Industriemechaniker 196 

4 Scholtka, Sven, Ingenieur 137 

5 Wolf, Manuela, Diplom-Ingenieurin 119 
 
Alternative für Deutschland (AfD) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Lampe, Mathias, Zimmerermeister 899 

2 Vieweg, Christian, Mechaniker 112 

3 Passow, Falk, Maschinenführer 54 

4 Kuhz, Angelika, Rentnerin 52 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Struck, Daniel, Gärtner 417 

2 Emmrich, Gert, Direktor Tierpark Weißwasser 141 

3 Jainsch, Matthias, Altersrentner 127 
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Wahlvorschlag 4: Wählervereinigung IG Mulkwitzer Hochkippen 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Jakubik, Daniel, Notfallsanitäter 275 

2 Krahl, René, Ing. Elektrotechnik 184 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Wählervereinigung SV Lok Schleife 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Sämann, Paul, Rettungssanitäter 116 

2 Noack, Pascal, Sozialpädagoge 91 

3 Jeschke, René, Gießereifacharbeiter 27 
 
Alternative für Deutschland (AfD) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Kirchner, Carsten, Sicherheitskraft 25 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Jainsch, Marco, Betriebswirt 115 

2 Lehnik, Dana, Angestellte 115 

3 Rölke, Detlef, Rentner 102 

4 Hülse, Marco, Ingenieur f. Wasserversorgung 75 
 
Wahlvorschlag 4: Wählervereinigung IG Mulkwitzer Hochkippen 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Hascha, Petra, Rentnerin 109 

2 Kulling, Madlen, Außendienstmitarbeiterin 71 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
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Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Ortschaftsrates Schleife am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Ortschaft Schleife wie 
folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 1.509 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 1.083 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 68 
Zahl der gültigen Stimmzettel 1.015 
Zahl der gültigen Stimmen 2.007 
 
Es fand eine Verhältniswahl statt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Wählervereinigung SV Lok Schleife 1.309 5 

2 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 698 2 
 
Es bleiben Sitze nach § 21 Absatz 3 Kommunalwahlgesetz unbesetzt. (Wählervereinigung SV Lok Schleife / 1 Sitz) 
 
Wahlkreis 1  Ortschaft Schleife 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Wählervereinigung SV Lok Schleife 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Zuchold, Mike, Hausmeister 809 

2 Mudra, Roland, Rentner 210 

3 Paul, Stefanie, Sozialpädagogin und Projektkoordinatorin 197 

4 Juskowiak, Bernd, Rentner 93 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Struck, Kati, Beauftragte f. sorbische Angelegenheiten 545 

2 Rabe, Hartmut, Rentner 153 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Wählervereinigung SV Lok Schleife 
 
keine 
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Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
keine 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 

  
 
Tute wozjewjenje w

 
  

 
 

 
 
Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Ortschaftsrates Rohne am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Ortschaft Rohne wie folgt 
festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 333 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 256 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 3 
Zahl der gültigen Stimmzettel 253 
Zahl der gültigen Stimmen 732 
 
Es fand eine Verhältniswahl statt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 521 4 

2 Alternative für Deutschland (AfD) 211 1 
 
Wahlkreis 1  Ortschaft Rohne 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Jainsch, Matthias, Altersrentner 118 

2 Friemel, Sandra, Pharmazeutisch-technische Assistentin (per Losentscheid) 110 

3 Wunderlich, Sandy, Angestellte öfftl. Dienst (per Losentscheid) 110 
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4 Emmrich, Gert, Direktor Tierpark Weißwasser 105 
 
Alternative für Deutschland (AfD) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Passow, Falk, Maschinenführer 211 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Jainsch, Marco, Betriebswirt 78 
 
Alternative für Deutschland (AfD) 
 
keine 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 

  
 

53 wotst. 3 SächsKomW  
  

 
 

 
 
Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Ortschaftsrates Mulkwitz am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Ortschaft Mulkwitz wie 
folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 156 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 127 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 1 
Zahl der gültigen Stimmzettel 126 
Zahl der gültigen Stimmen 301 
 
Es fand eine Mehrheitswahl statt. Die Bewerberinnen und Bewerber und andere Personen mit den höchsten 
Stimmenzahlen sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. 
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  Stimmen Sitze 

1 Wählervereinigung Domowina Mulkwitz 299 5 

2 Einzelvorschlag 2 0 
 
Wahlkreis 1  Ortschaft Mulkwitz 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Wählervereinigung Domowina Mulkwitz 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Wolf, Manuela, Diplom-Ingenieurin 80 

2 Wettig, Isabella, Restaurantfachfrau 62 

3 Müller, Marco, Erdbaugeräteführer 50 

4 Wille, Celine, Betriebswirtin 47 

5 Pätzold, Ingrid, Rentnerin 45 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Wählervereinigung Domowina Mulkwitz 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

6 Nowak, Gerda, Rentnerin 15 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

7 Dollan, Sylke 2 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 

  
 
Tute wozjewjenje 

 
  

 

 
 
Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Ortschaftsrates Mühlrose am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Ortschaft Mühlrose wie 
folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 69 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 64 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 0 
Zahl der gültigen Stimmzettel 64 
Zahl der gültigen Stimmen 158 
 
Es fand eine Mehrheitswahl statt. Die Bewerberinnen und Bewerber und andere Personen mit den höchsten 
Stimmenzahlen sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 157 5 

2 Einzelvorschlag 1 0 
 
Wahlkreis 1  Ortschaft Mühlrose 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Rölke, Detlef, Rentner 44 

2 Noack, Lars, Angestellter 42 

3 Freudenberg, Linda, Fachkrankenschwester f. Anästhesie u. Intensiv 25 

4 Hertrampf, Gitte, Gesundheitsaufseherin f. Kommunalhygiene 24 

5 Lampe, Laura, Erzieherin 22 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 
keine 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

6 Kowalick, Sten 1 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 
Zjawne   
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Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Feuerwehrsatzung der Gemeinde Schleife 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleife hat am 04.06. 2024 auf Grund von:  
1. § 4 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) und  
2. §§ 12a; 15 Absatz 4 und 69 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 04. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), die nachfolgende Satzung 
beschlossen. 

 
 

§ 1 
Begriff und Gliederung der Feuerwehr 

 
(1) Die Gemeindefeuerwehr Schleife ist eine Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
Sie besteht aus  
 
einer Freiwilligen Feuerwehr mit den Ortswehren 

 Schleife 
 Rohne 
 Mulkwitz 

 
(2) Die Freiwillige Feuerwehr führt den Namen Gemeindefeuerwehr Schleife. Ortsfeuerwehren führen 
zusätzlich den Ortsteilnamen. 
 
(3) Neben den aktiven Abteilungen der Feuerwehr bestehen Alters- und Ehrenabteilungen in den 
Ortsfeuerwehren. Weiterhin können in den Ortswehren Jugendfeuerwehren bestehen. In der 
Gemeindefeuerwehr kann eine First Responder Gruppe und eine Kinderfeuerwehr bestehen. 
 
 

§ 2 
Pflichten der Gemeindefeuerwehr 

 
(1) Die Gemeindefeuerwehr hat die Pflicht: 

 
a) Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schützen, 
 
b) technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und der 
Beseitigung von Umweltgefahren zu leisten und 
 
c) nach Maßgabe der §§ 22 und 23 SächsBRKG Brandverhütungsschauen und Brandsicherheitswachen 
durchzuführen. 
 
(2) Der Bürgermeister oder sein Beauftragter kann die Gemeindefeuerwehr zu Hilfeleistungen bei der 
Bewältigung besonderer Notlagen und zu sonstigen Hilfeleistungen heranziehen. 
 
(3) Die Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung folgende kostenpflichtige freiwillige Leistungen erbringen: 
 
a) Hilfeleistungen, welche nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr gehören, dabei dürfen 
Interessen Dritter nicht beeinträchtigt oder verletzt werden, 
 
b) Überlassung von Material oder Geräten zum Ge- oder Verbrauch.  

 
Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Auf die Gewährung freiwilliger Leistungen besteht kein 
Rechtsanspruch. Über die Gewährung entscheidet der zuständige Ortswehrleiter. 
 
(4) Die Gemeinde kann auf der Grundlage der §§ 69 und 69a des SächsBRKG durch Satzung, die Erstattung 
der entstandenen Kosten, welche durch einen Einsatz der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung und 
nach § 2 Absatz 3 dieser Satzung entstehen, regeln.  
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§ 3 
Aufnahme in die Feuerwehr 

 
(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in den aktiven Feuerwehrdienst sind:  
a) die Vollendung des 16. Lebensjahres,  
b) die Erfüllung der gesundheitlichen Anforderung an den Feuerwehrdienst,  
c) die charakterliche Eignung,  
d) die Verpflichtung zu einer längeren Dienstzeit,  
e) die Bereitschaft zur Teilnahme an der Aus- und Fortbildung sowie 
f) die Bereitschaft, den Dienst unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, 
sozialer Stellung oder sexueller Identität von in Not geratenen Personen sowie von anderen 
Feuerwehrangehörigen auszuüben.  
 
(2) Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im Sinne von § 18 Absatz 4 SächsBRKG sein. Bei Minderjährigen 
muss die Zustimmung der Personensorgeberechtigten / Erziehungsberechtigten und zumindest deren 
Bestätigung über die gesundheitliche Eignung des Minderjährigen vorliegen.  
 
(3) Die Bewerber für den aktiven Feuerwehrdienst sollen im Einzugsbereich der Orts-feuerwehr wohnen oder 
einer regelmäßigen Beschäftigung oder Ausbildung nachgehen oder in sonstiger Weise regelmäßig für 
Einsätze zur Verfügung stehen. Die Bewerber sollen in keiner anderen Hilfsorganisation aktiv tätig sein.  
 
(4) Die erforderliche Eignung besitzen Personen nicht, die den Dienst in der Feuerwehr nicht unabhängig von 
Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder sexueller Identität von in Not 
geratenen Personen sowie von anderen Feuerwehr-angehörigen ausüben.  
 
(5) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Ortswehrleiter zu richten. Über die Aufnahme entscheidet der 
Gemeindewehrleiter nach Anhörung des zuständigen Ortsfeuerwehr-ausschusses.  
Jeder ehrenamtliche Feuerwehrangehörige erhält nach seiner Aufnahme in die Gemeindefeuerwehr ein 
Exemplar der Feuerwehrsatzung und der sonstigen relevanten Regelungen.   
 
(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmegesuches ist dem 
Antragsteller durch schriftlichen Verwaltungsakt mitzuteilen.  
 
 

§ 4 
Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 

 
(1) Der ehrenamtliche aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Feuerwehrangehörige ungeeignet für den 
aktiven Feuerwehrdienst entsprechend § 18 Absatz 4 SächsBRKG wird. Gleiches gilt, wenn bei Minderjährigen 
ein Personensorgeberechtigter seine Zustimmung nach § 3 Absatz 1 Satz 3 schriftlich zurücknimmt.  
 
(2) Der aktive Feuerwehrdienst kann auf Antrag des Feuerwehrangehörigen beendet werden, wenn der Dienst 
für ihn aus persönlichen oder beruflichen Gründen eine besondere Härte bedeutet.  
 
(3) Ein Angehöriger im aktiven Feuerwehrdienst hat die Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in eine andere 
Gemeinde unverzüglich dem Leiter der Ortsfeuerwehr schriftlich anzuzeigen. Sofern er nicht nachweist, dass 
er im Einzugsbereich der Ortsfeuerwehr weiterhin einer regelmäßigen Beschäftigung oder Ausbildung 
nachgeht oder in sonstiger Weise regelmäßig für Aus- und Fortbildung sowie Einsätze zur Verfügung steht, 
kann sein Feuerwehrdienst beendet werden. 
 
(4) Der aktive Feuerwehrdienst soll aus wichtigem Grund beendet werden. Dies gilt insbesondere,  
 
a) wenn der Feuerwehrangehörige die Lehrgänge zum Truppmann (Teil 1 und 2) und zum Sprechfunker in 
einem angemessenen Zeitraum nicht erfolgreich abschließen kann, ausgenommen, wenn es nicht in seinem 
Verschulden liegt,  
 
b) bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,  
 
c) bei schweren Verstößen oder fortgesetzten Verstößen gegen die Dienstpflicht,  
 
d) bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der Feuerwehr,  
 
e) wenn sich herausstellt, dass der Feuerwehrangehörige nicht im Sinne des § 3 Absatz 1 Buchstabe f) handelt 
oder die Nichteignung im Sinne des § 3 Absatz 3 festgestellt wird, oder  
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f) bei einem Verhalten, das eine erhebliche und andauernde Störung des Zusammenlebens in der Feuerwehr 
verursacht hat oder befürchten lässt.  
 
(5) Zur Vorbereitung der Entscheidung nach Absatz 4 kann der Feuerwehrangehörige vorläufig des Dienstes 
enthoben werden, wenn andernfalls der Dienstbetrieb oder die Sachverhaltsaufklärung beeinträchtigt würden.  
 
(6) Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 4 sind durch schriftlichen Verwaltungsakt zu treffen. Der 
Betroffene ist vor den Entscheidungen nach Satz 1 anzuhören. Widerspruch und Klage gegen die 
Entscheidungen nach Satz 1 haben keine aufschiebende Wirkung.  
 
(7) Der Bürgermeister entscheidet nach Anhörung des Ortsfeuerwehrausschusses über die Entlassung oder 
den Ausschluss und stellt die Beendigung des Feuerwehrdienstes unter Angabe der Gründe schriftlich fest.  
 
(8) Ausgeschiedene Feuerwehrangehörige können auf Antrag eine Bescheinigung über die Dauer der 
Zugehörigkeit zur Feuerwehr, den letzten Dienstgrad und die zuletzt ausgeübte Funktion erhalten. 
 
(9) Bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe ist ein Ruhen der Mitgliedschaft möglich. Ein entsprechender 
Antrag darüber ist an den für die Entscheidung zuständigen Ortsfeuerwehrausschuss zu stellen. Ruhende 
Mitgliedschaften von länger als einem Jahr werden bei der Anrechnung der Gesamtzeit des aktiven 
Feuerwehrdienstes nicht berücksichtigt. 
 
 

§ 5 
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr 

 
(1) Die aktiven Feuerwehrangehörigen der Gemeindefeuerwehr haben ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
das Recht, den Gemeindewehrleiter und den Stellvertreter nach § 16 Absatz 1 zu wählen. 
 
Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Ortsfeuerwehr haben ab dem vollendeten 16. Lebensjahr das 
Recht, den Ortswehrleiter, den Stellvertreter und die Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses zu wählen. 
 
(2) Die Gemeinde hat nach Maßgabe des § 61 Abs. 1 SächsBRKG die Freistellung der Angehörigen der 
Feuerwehr für die Teilnahme an Einsätzen, Einsatzübungen und für die Aus- und Fortbildung zu erwirken. 
 
(3) Ehrenamtlich tätige Funktionsträger, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, 
erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der dafür in einer besonderen Satzung der Gemeinde 
festgelegten Beträge.  
 
 (4) Feuerwehrangehörige erhalten auf Antrag Ersatz für die Auslagen, die ihnen durch die Ausübung des 
Feuerwehrdienstes einschließlich der Teilnahme an der Aus- und Fortbildung entstehen. Darüber hinaus 
erstattet die Gemeinde Sachschäden, die Feuerwehrangehörigen in Ausübung ihres Dienstes entstehen, 
sowie vermögenswerte Versicherungsnachteile nach Maßgabe des § 63 Absatz 2 SächsBRKG.  
 
(5) Die aktiven Angehörigen der Ortsfeuerwehren haben die ihnen aus der Mitgliedschaft in der Feuerwehr 
erwachsenden Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie sind insbesondere verpflichtet:  
 
a) am Dienst und an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Feuerwehrdienstvorschriften 
regelmäßig und pünktlich teilzunehmen,  
 
b) sich bei Alarm unverzüglich am Feuerwehrhaus einzufinden,  
 
c) den dienstlichen Weisungen und Befehlen der Vorgesetzten nachzukommen,  
 
d) im Dienst und außerhalb des Dienstes ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen 
Feuerwehrangehörigen gegenüber kameradschaftlich zu verhalten,  
 
e) den Dienst unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder 
sexueller Identität von in Not geratenen Personen sowie von anderen Feuerwehrangehörigen auszuüben,  
 
f) die Feuerwehrdienstvorschriften, einschließlich der in dieser Satzung festgelegten abweichenden Regeln 
und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst zu beachten und  
 
g) die ihnen anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft zu pflegen und 
sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen.  
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Für die sonstigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gelten Buchst. a) (beschränkt auf die 
Dienstteilnahme) und c) bis g) entsprechend.  
 
(6) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben eine Ortsabwesenheit von länger als zwei 
Wochen dem Ortswehrleiter oder seinem Stellvertreter rechtzeitig anzuzeigen und eine Dienstverhinderung 
rechtzeitig zu melden. 
 
(7) Verletzt ein Feuerwehrangehöriger schuldhaft die ihm obliegenden Dienstpflichten, so kann der 
Gemeindewehrleiter nach Anhörung der Ortswehrleitung 
 
a) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen,  
 
b) die Androhung der Dienstbeendigung aussprechen oder  
 
c) die Dienstbeendigung durch den Bürgermeister einleiten.  
 
Dem Feuerwehrangehörigen ist Gelegenheit zu geben, sich zu den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen zu 
äußern. Bei Verletzungen der Dienstpflichten kann ein Feuerwehrangehöriger durch den Leiter der 
Ortsfeuerwehr vom Dienst vorübergehend ausgeschlossen werden. Der Gemeindewehrleiter ist darüber 
schriftlich in Kenntnis zu setzen.  
 
(8) Kann ein Angehöriger im aktiven Feuerwehrdienst die Pflichten nach Absatz 5 Satz 2, Buchst. a) und b) 
nicht im geforderten Maß erfüllen, verliert er auf Antrag oder nach Feststellung des Gemeindewehrleiters 
zumindest vorübergehend den Status und die Rechte eines Angehörigen im aktiven Feuerwehrdienst. 
 
 

§ 6 
First Responder 

(1) Aufnahme in den Fachbereich 
 

a) Voraussetzungen für die Aufnahme in die First Responder Gruppe sind: 
 
 die Bereitschaft zur Aufnahme in die Feuerwehr / First Responder Gruppe 
 die vorhandene Ausbildung in Erster Hilfe oder höher 
 die Vollendung des 18. Lebensjahres 
 die charakterliche, gesundheitliche Eignung 
 die Bereitschaft zur Teilnahme an weiterführenden Ausbildungen 
 die Bereitschaft zur Teilnahme an min. 20 Fortbildungsstunden / Jahr 

 
b) Über die Aufnahme entscheidet der Gemeindefeuerwehrausschuss in Absprache mit den Ausbildern und 
dem Leiter der First Responder Gruppe.  
 
(2) Der ehrenamtliche Dienst in der First Responder Gruppe endet: 
 
a) entsprechend § 4, jedoch nach Abs. 7 nach Anhörung des Gemeindefeuerwehr-ausschusses, 
 
b) bei Nichteinhaltung der Schweigepflicht, des Datenschutzes und festgelegter Abläufe, 
c) bei Bekanntwerden eines unangemessenen Verhaltens, welches dem Ruf der Gemeindefeuerwehr und der 
First Responder Gruppe schadet. 
 
(3) Rechte und Pflichten  
 
a) Zusätzlich zu § 5 stellt die Gemeinde Schleife den Teilnehmern der First Responder Gruppe spezielle 
Dienstkleidung zur Ausführung der Tätigkeit First Responder zur Verfügung. 
 
b) Die Gemeinde Schleife versichert die Maßnahmen und dessen Durchführung am Patienten / Betroffenen 
(Haftpflicht). 
 
c) Die Teilnehmer haben die festgelegten Aufgaben der First Responder Gruppe, im und nach dem Einsatz 
vollständig und gewissenhaft durchzuführen.        
 
Des Weiteren sind die ehrenamtlich Tätigen verpflichtet: 
 
a) am Dienst und an Aus- und Fortbildungen der First Responder Gruppe teilzunehmen, 
b) im Alarmfall den Einsatz wie festgelegt zu übernehmen, 
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c) festgelegte Maßnahmen im Einsatz am Patienten / Betroffenen einzuhalten. 
 
(4) Leitung der First Responder Gruppe 
 
a) Der Leiter der First Responder Gruppe und sein Stellvertreter werden bei Einführung der Gruppe von dieser 
in geheimer Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt.  
 
b) Fachlich zuständig ist der ärztliche Leiter Rettungsdienst des Landkreises Görlitz.  
 
c) Der Leiter der First Responder Gruppe ist dafür verantwortlich: 

ca) auf die Einhaltung der festgelegten Abläufe hinzuwirken, 
cb) auf die ständige Verbesserung der Ausbildung der Teilnehmer hinzuwirken, 
cc) auf die Teilnahme der mindestens 20 Fortbildungsstunden zu achten, 
cd) Dienste / Fortbildungen so zu organisieren, dass der Teilnehmer an mindestens 20 
Fortbildungsstunden im Jahr teilnehmen kann,  
ce) die Dokumentation zu kontrollieren und auf Verbesserungen hinzuwirken, 
cf) auf die ordnungsgemäße Ausrüstung des First Responder Fahrzeuges hinzuwirken, 
cg) Probleme sowie Änderungen der Abläufe mit dem Gemeindewehrleiter und dem ärztlichen Leiter 
zu besprechen.  
 

d) Der stellvertretende Leiter übernimmt diese Aufgaben bei Verhinderung des Leiters. 
 
 

§ 7 
Jugendfeuerwehr 

 (1) In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
aufgenommen werden. § 18 Abs. 4 Satz 2 SächsBRKG bleibt unberührt. Dem Aufnahmeantrag muss die 
schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten beigefügt sein. 

 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Jugendfeuerwehrwart im Einvernehmen mit dem Ortswehrleiter. Im 
Übrigen gelten die Festlegungen des § 3 entsprechend. 
 
(3) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet, wenn das Mitglied 
 
a) in die aktive Abteilung aufgenommen wird, spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres,  
 
b) aus der Jugendfeuerwehr austritt, 
 
c) den körperlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist oder  
 
d) aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.  
 
Gleiches gilt, wenn ein Personensorgeberechtigter seine Zustimmung nach Absatz 1 schriftlich zurücknimmt. 
 
(4) Der Jugendfeuerwehrwart wird vom Ortswehrleiter im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrausschuss auf 
die Dauer von fünf Jahren bestellt. Der Jugendfeuerwehrwart ist Angehöriger der aktiven Abteilung der 
Feuerwehr und muss neben feuerwehrspezifischen Kenntnissen über ausreichende Erfahrungen im Umgang 
mit Jugendlichen verfügen. Er vertritt die Jugendfeuerwehr nach außen. 
 
 

§ 8 
Kinderfeuerwehr 

 
(1) In die Kinderfeuerwehr werden Kinder, die mindestens das fünfte Lebensjahr vollendet haben, zur 
Vorbereitung auf eine Aufnahme in die Jugendfeuerwehr aufgenommen. 
Über die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr entscheidet der Kinderfeuerwehrwart im Einvernehmen mit dem 
Gemeindewehrleiter. 
 
(2) Die Leitung der Kinderfeuerwehr hat durch Personen zu erfolgen, die pädagogisch geschult sind oder 
fachlich besonders für den Umgang mit Kindern qualifiziert sind. Der Kinderfeuerwehrwart muss im Besitz der 
bundeseinheitlichen Card für Jugendleiter (Juleica) sein. 
Die Leiterin oder der Leiter (Kinderfeuerwehrwart) sowie Betreuer in einer Kinderfeuerwehr hat die Teilnahme 
an dem von der Jugendfeuerwehr Sachsen angebotenen Seminar für Kinderbetreuer und an einer Ausbildung 
als Jugendleiterin oder Jugendleiter nachzuweisen bzw. innerhalb von 2 Jahren nachzuholen. 
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(3) Der Kinderfeuerwehrwart wird vom Gemeindewehrleiter im Einvernehmen mit dem 
Gemeindefeuerwehrausschuss für die Dauer von 5 Jahren bestellt. Er vertritt die Kinderfeuerwehr nach außen.  
 
(4) Betreuer, welche nicht der Freiwilligen Feuerwehr angehören, müssen von der Gemeinde für die Tätigkeit 
in der Kinderfeuerwehr schriftlich beauftragt werden. In der Beauftragung sind die konkreten Aufgaben des 
Betreuers festzulegen. 
 
(5) Zum Nachweis der persönlichen Eignung ist ein Führungszeugnis nach § 30a BZRG vorzulegen. 
 
(6) Für Kinderfeuerwehrleiter und Betreuer gelten § 4 und § 13, Absätze 2- 4 entsprechend.   
 
(7) Eine feuerwehrtechnische Ausbildung von Angehörigen der Kinderfeuerwehr findet nicht statt. Die Kinder 
sind - unter besonderer Berücksichtigung ihres körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes und ihrer 
Leistungsfähigkeit - spielerisch und sportlich zu beschäftigen. Die Brandschutzerziehung soll gefördert 
werden.  
 
 

§ 9 
Alters- und Ehrenabteilung 

 
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung können Angehörige der Gemeindefeuerwehr bei Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen werden, wenn sie aus dem aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr 
ausgeschieden sind. 
 
(2) Der Ortsfeuerwehrausschuss kann auf Antrag Angehörigen der aktiven Abteilung den Übergang in die 
Alters- und Ehrenabteilung gestatten, wenn der Dienst in der Gemeindefeuerwehr für sie aus persönlichen 
oder beruflichen Gründen eine besondere Härte bedeutet. 
 
(3) Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung können ihren Leiter für die Dauer von fünf Jahren wählen. 
 
 

§ 10 
Ehrenmitglieder 

 
Der Bürgermeister kann auf Vorschlag des Ortsfeuerwehrausschusses nach Anhörung des 
Gemeindefeuerwehrausschusses verdiente ehrenamtliche Feuerwehrangehörige oder Personen, welche sich 
um das Feuerwehrwesen oder den Brandschutz besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern der 
Feuerwehr ernennen. Im Fall des § 4 Absatz 4 Buchst. d) und e) ist die Abberufung möglich. 
 

 
§ 11 

Organe der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Organe der Freiwilligen Feuerwehr sind: 
 

 die Hauptversammlung / Ortsfeuerwehrversammlung 
 

 der Gemeindefeuerwehrausschuss / Ortsfeuerwehrausschuss und 
 

 die Gemeindewehrleiter / Ortswehrleiter. 
 
 

§ 12 
Gemeindewehrleiter 

 
(1) Der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter werden nach § 16 gewählt und berufen.  
 
(2) Der Gemeindewehrleiter ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich und erledigt die ihm 
durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufgaben. Er hat insbesondere  
 
a) auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Angehörigen im aktiven Feuerwehrdienst 
entsprechend den Feuerwehrdienstvorschriften hinzuwirken,  
 
b) regelmäßig die Einsätze der Feuerwehr zu leiten oder diese Aufgabe an einen ausreichend qualifizierten 
Angehörigen im aktiven Feuerwehrdienst zu übertragen,  
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c) die Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren bei Übungen und Einsätzen zu regeln,  
 
d) die Dienste so zu organisieren, dass jeder Angehörige im aktiven Feuerwehrdienst jährlich an mindestens 
40 Stunden Ausbildung teilnehmen kann,  
 
e) dafür zu sorgen, dass die Dienst und Ausbildungspläne aufgestellt und ihm vorgelegt werden,  
 
f) die Tätigkeit der von ihm bestellten Funktionsträger zu kontrollieren,  
 
g) auf eine ordnungsgemäße und den Vorschriften entsprechende Ausrüstung der Feuerwehr mit 
Einsatzmitteln hinzuwirken,  
 
h) für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften, einschließlich der in dieser Satzung festgelegten 
abweichenden Regeln, und der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen, 
 
i) im Rahmen des Dienstes minderjähriger Feuerwehrangehöriger die Einhaltung bestehender Aufsichts und 
Fürsorgepflichten sicherzustellen und 
 
j) Beanstandungen, welche die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr betreffen, dem Bürgermeister mitzuteilen.  
 
(3) Der Bürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Aufgaben des Brandschutzes übertragen.  
 
(4) Der Gemeindewehrleiter soll den Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat in allen 
feuerwehr und brandschutztechnischen Angelegenheiten beraten. Er ist zu den Beratungen in der Gemeinde 
zu Angelegenheiten der Feuerwehr und des Brandschutzes zu hören.  
Er soll  soweit es nur örtliche Belange betrifft  den örtlich zuständigen Ortswehrleiter vorher beteiligen.  
 
(5) Der stellvertretende Gemeindewehrleiter hat den Gemeindewehrleiter bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
zu unterstützen und ihn bei Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten. Die Aufgabenverteilung 
legt der Gemeindewehrleiter fest.  
 
(6) Für den Ortswehrleiter gelten Absatz 1 und Absatz 2, hier jedoch nur die Buchst. a), b), d), e), g), h), und 
j), der Buchst. j) jedoch mit der Maßgabe, die Beanstandungen dem Gemeindewehrleiter zu melden, sowie 
Absatz 5 entsprechend. 
Sie führen die Ortsfeuerwehr nach Weisung des Gemeindewehrleiters.  
 

Verstößen 
gegen die 

Dienstpflichten oder, wenn sie die geforderten Voraussetzungen an das Amt nicht mehr erfüllen, vom 
Bürgermeister nach Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses abberufen werden. Die geforderten 
Voraussetzungen an das Amt sind durch die gewählte Person insbesondere dann nicht mehr erfüllbar, wenn 
die Verpflichtung nach § 16 Absatz 4 zur erfolgreichen Absolvierung eines Lehrgangs aus in der Person selbst 
liegenden Gründen nicht möglich ist. 
 
 

§ 13 
Gemeindefeuerwehrausschuss 

 
(1) Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist beratendes Organ des Gemeindewehrleiters.  
Er fasst Beschlüsse über Fragen der Finanzplanung, der Dienst und Einsatzplanung, der Ehrenmitgliedschaft 
sowie die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung.  
 
(2) Der Gemeindefeuerwehrausschuss besteht aus:  
 
 dem Gemeindewehrleiter als Vorsitzenden sowie seinem Stellvertreter,  

 
 den Ortswehrleitern und stellv. Ortswehrleitern  

 
 den Jugendfeuerwehrwarten der Ortswehren,  

 
 dem Gemeindekinderfeuerwehrwart. 

 
Alle Mitglieder sind stimmberechtigt. 
 

(7) Der Gemeindewehrleiter, die Ortswehrleiter sowie deren Stellvertreter können bei groben  
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(3) Der Gemeindefeuerwehrausschuss soll viermal im Jahr tagen. Die Beratungen sind vom Vorsitzenden mit 
Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung einzuberufen. Der Gemeindefeuerwehrausschuss muss 
einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel seiner Mitglieder bei Angabe der von ihnen geforderten 
Tagesordnung verlangt. Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend sind. 
 
(4) Der Bürgermeister ist zu den Beratungen des Gemeindefeuerwehrausschusses einzuladen. 
 
(5) Beschlüsse des Gemeindefeuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
(6) Die Beratungen des Gemeindefeuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über die Beratung ist eine 
Niederschrift anzufertigen.  
 
(7) In jeder Ortsfeuerwehr kann ein Ortsfeuerwehrausschuss gebildet werden. Für ihn gelten die Absätze 1  
6 entsprechend. Er besteht aus dem Ortswehrleiter als Vorsitzenden, dem Jugendfeuerwehrwart, dem 
Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung, dem stellvertretenden Wehrleiter und bis zu vier weiteren von der 
Ortsfeuerwehrversammlung für die Dauer von fünf Jahren, gewählten Mitglieder. 
Der Gemeindewehrleiter ist zu den Sitzungen einzuladen; er besitzt kein Stimmrecht.  
 
 

§ 14 
Hauptversammlung 

 
(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindewehrleiters sind in einer Wahlperiode mindestens 2 ordentliche 
Hauptversammlungen der Gemeindefeuerwehr mit einem zeitlichen Abstand von mindestens 2 Jahren 
durchzuführen. 
Der Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit zu ihrer Behandlung und 
Entscheidung nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. In der 
Hauptversammlung hat der Gemeindewehrleiter einen Bericht über die Tätigkeit der Gemeindefeuerwehr im 
abgelaufenen Zeitraum abzugeben. 
In der Hauptversammlung werden der ehrenamtlich tätige Gemeindewehrleiter und dessen Stellvertreter 
gewählt. 
 
(2) Die ordentliche Hauptversammlung ist vom Gemeindewehrleiter einzuberufen. Eine außerordentliche 
Hauptversammlung ist innerhalb eines Monats vom Gemeindewehrleiter einzuberufen, wenn das von 
mindestens einem Drittel der nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen schriftlich unter 
Angabe der Gründe gefordert wird sowie nach Weisung durch den Bürgermeister. Zeitpunkt und 
Tagesordnung der Hauptversammlung sind den nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen 
und dem Bürgermeister mindestens zwei Wochen vor der Versammlung bekannt zu geben. Angehörige der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr, welche nach § 5 Absatz 1 nicht wahlberechtigt sind, nehmen nicht an 
Abstimmungen der Hauptversammlung teil. Sie besuchen in der Regel nur dann die Hauptversammlung, wenn 
entsprechende Anlässe, wie z. B. die Übergabe von Auszeichnungen, vorliegen.  

 
(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der nach § 5  Absatz 1 
wahlberechtigten Anwesenden dem aktiven Feuerwehrdienst angehören. Bei Beschlussunfähigkeit ist 
innerhalb eines Monats eine zweite Hauptversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der 
anwesenden, nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen, beschlussfähig ist. Beschlüsse der 
Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen.  
 
(4) Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die dem Bürgermeister vorzulegen ist.  
 
(5) Für die Ortsfeuerwehrversammlung gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend für den Zeitraum von einem 
Jahr. Eine Niederschrift ist dem Gemeindewehrleiter und dem Bürgermeister vorzulegen. 
 
 

§ 15 
Bestellung von Funktionsträgern 

 
(1) Zu bestellende Funktionsträger sind:  
 Gruppenführer und Zugführer (Unterführer),  
 Gerätewarte, 
 Jugendfeuerwehrwarte, 
 der Gemeindekinderfeuerwehrwart. 
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(2) Der Gemeindewehrleiter bestellt die Funktionsträger schriftlich für die Dauer von fünf Jahren. Der 
Gemeindewehrleiter kann die Bestellung nach Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses jederzeit 
widerrufen. Die Funktionsträger führen ihre 
Aufgaben nach Weisungen ihrer Vorgesetzten aus.  
 
(3) Als Funktionsträger dürfen nur Feuerwehrangehörige eingesetzt werden, welche persönlich geeignet sind, 
über praktische Erfahrungen im Feuerwehrdienst verfügen, die erforderliche Qualifikation besitzen und an 
spezifischen Fortbildungen regelmäßig teilnehmen. Betreuer in der Kinderfeuerwehr können auch Personen 
sein, die nicht der Gemeindefeuerwehr angehören.  
 
(4) Zu bestellende Funktionsträger auf der Ebene der Ortsfeuerwehr werden vom Ortswehrleiter nach 
Anhörung des Ortsfeuerwehrausschuss für die Dauer von 5 Jahren bestellt. 
 
 

§ 16 
Wahlen 

 
(1) Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter werden durch die nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen, die Ortswehrleiter und deren Stellvertreter durch die in § 5 Absatz 
1 Satz 2 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen gewählt. Wiederwahl ist zulässig.  
 
(2) Der Gemeindewehrleiter, die Ortswehrleiter und deren Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf der 
Berufungsdauer oder im Falle eines beabsichtigten vorzeitigen Ausscheidens oder nach Neuwahlen bis zur 
Berufung eines Nachfolgers weiterzuführen. Lehnt der Gemeindewehrleiter, Ortswehrleiter oder der 
entsprechende Stellvertreter aus wichtigem Grund im Sinne des § 18 der Sächsischen Gemeindeordnung eine 
Weiterführung ab oder stehen dieser Weiterführung gewichtige Gründe in der Person des 
Gemeindewehrleiters, Ortswehrleiters oder des entsprechenden Stellvertreters entgegen, kann der 
Bürgermeister einen geeigneten Feuerwehrangehörigen beim Gemeindewehrleiter oder Ortswehrleiter 
insbesondere den entsprechenden Stellvertreter, vorübergehend mit der Wahrnehmung der Aufgaben 
betrauen. 
 
(3) Steht kein geeigneter Kandidat für ein in Absatz 1 genanntes Wahlamt zur Verfügung, beruft der 
Bürgermeister nach Anhörung der Wahlberechtigten und mit Zustimmung des Gemeinderates einen 
geeigneten wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen längstens bis zum Ende der Berufungsdauer nach § 17 
Absatz 2 Satz 2 SächsBRKG.  

 
4) Gewählt werden kann nur, wer selbst wahlberechtigt ist, über die für diese Dienststellung erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen sowie über die erforderlichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen verfügt. Die erforderliche fachliche Mindestvoraussetzung für den Gemeindewehrleiter und 
seinen Stellvertreter ist die erfolgreich abgeschlossene Führungsausbildung Zugführer . Die Qualifikation zur 
vorhergehenden taktischen Führungsfunktion reicht aus, wenn sich der Kandidat schriftlich vor der Wahl 
verpflichtet, die erforderliche taktische Führungsausbildung innerhalb von zwei Jahren zu absolvieren. Die 
Kandidaten sollen ihren ersten Wohnsitz in der Gemeinde haben.  
 
(5) Die nach § 17 Absatz 2 SächsBRKG durchzuführenden Wahlen sind mindestens zwei Wochen vorher, 
zusammen mit dem Wahlvorschlag, den wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen bekannt zu machen. Der 
Wahlvorschlag sollte mehr Kandidaten enthalten, als zu wählen sind, und muss vom zuständigen 
Feuerwehrausschuss bestätigt sein. Betroffene Kandidaten sind im Feuerwehrausschuss nicht 
stimmberechtigt. 
  
(6) Wahlen sind vom Bürgermeister oder einem von ihm benannten Beauftragten zu leiten. Die anwesenden 
Stimmberechtigten benennen in der Regel durch offene Abstimmung mit absoluter Mehrheit zwei Beisitzer, 
welche zusammen mit dem Wahlleiter die Stimmenauszählung vornehmen. Die Beisitzer können 
Wahlberechtigte, jedoch keine Kandidaten sein.  
 
(7) Wahlen können nur dann vorgenommen werden, wenn mehr als die Hälfte der nach § 5 Absatz 1 
wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen anwesend sind und davon mindestens die Hälfte dem aktiven 
Feuerwehrdienst angehören. 
 
(8) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht nur ein Kandidat zur Wahl, kann die Wahl offen erfolgen, wenn 
keiner der anwesenden Stimmberechtigten widerspricht.  
 
(9) Die Wahl des Gemeindewehrleiters und seines Stellvertreters erfolgt in getrennten Wahlgängen. Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht kein 
Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so ist eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern 
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mit den meisten Stimmen durchzuführen, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Tritt nur ein Kandidat an 
und erreicht dieser keine absolute Mehrheit, ist eine erneute Wahl nach Maßgabe der Absätze 1 bis 8 und 
Absatz 9, Sätze 1 bis 3 durchzuführen. Liegt bei mehreren Kandidaten Stimmengleichheit vor, entscheidet das 
Los.  
 
(10) Für die Wahl der zusätzlichen Mitglieder der Ortsfeuerwehrausschüsse gelten die Absätze 1 bis 8, soweit 
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Die Wahl der zusätzlichen Mitglieder der Ortsfeuerwehrausschüsse 
ist als Mehrheitswahl ohne Stimmhäufung durchzuführen. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Ortsfeuerwehrausschuss sind diejenigen Feuerwehrangehörigen 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben.  
 
(11) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.  
 
(12) Die Niederschrift über die Wahl ist spätestens eine Woche nach der Wahl durch den Wahlleiter dem 
Bürgermeister zu übergeben.  
 
(13) Der Bürgermeister muss dem Wahlergebnis widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass es 
rechtswidrig ist. Er kann ihm widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass es für die Gemeinde nachteilig 
ist.  
 
(14) Sofern kein Widerspruch nach Absatz 13 erfolgt, beruft der Bürgermeister im Benehmen mit dem 
Gemeinderat die Gewählten in die Positionen. Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über das 
Ergebnis der Wahlen.  
 
(15) Scheidet ein gewähltes zusätzliches Mitglied aus dem Ortsfeuerwehrausschuss aus, rückt ein 
Ersatzmitglied nach. Ersatzmitglieder sind alle Wahlbewerber, die bei der Wahl für die zusätzlichen Mitglieder 
des Ortsfeuerwehrausschusses nicht die erforderliche Stimmenzahl, jedoch mindestens eine Stimme erhalten 
haben. Die Reihenfolge der Ersatzmitglieder bestimmt sich nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht kein Ersatzmitglied mehr zur Verfügung, finden Nachwahlen auf 
der Ebene der betroffenen Ortsfeuerwehr nach Maßgabe der Absätze 10 bis 14 statt.  
 
(16) Neuwahlen während der Berufungsperiode sind anzusetzen, wenn zwei Drittel der Stimmberechtigten 
dies schriftlich vom Gemeindewehrleiter fordern. 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Die Satzung vom 03.04.2012 sowie der 1. Satzung zur Änderung vom 06.05.2014 und die 2. Satzung zur 
Änderung vom 09.05.2017 treten außer Kraft. 
 

 

Schleife, 05.06.2024 

 
Jörg Funda  
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis nach § 4 der Gemeindeordnung  für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
 
§4 Abs. 4 SächsGemO 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,  
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist   

a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  
b. die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 

Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  
 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in 
weisungsfreien Angelegenheiten 

 
 

Kostensatzung 
 
Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.März 
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. 
S.870) in Verbindung mit § 8 a des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876) geändert worden ist beschließt der Gemeinderat Schleife am 04.06. 
2024 folgende Satzung: 
 
 

 § 1 
Kostenpflicht 

 
(1) Die Gemeinde erhebt für Amtshandlungen und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und Auslagen (Verwaltungskosten). 
 
(2) Die in § 8a SächsKAG gennanten Bestimmungen des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes finden bei 
der Erhebung von Kosten nach dieser Satzung entsprechend Anwendung. 
 
 

§ 2 
 Kostenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 
  

1. wem die Amtshandlung/Leistung individuell zuzurechnen ist, 
2. wer die Kosten durch eine vor einer Behörde abgegebene oder dieser mitgeteilten Erklärung 

übernommen hat oder 
3. der für die Verwaltungskosten eines anderen kraft Gesetzes haftet oder, 
4. im Rechtsbehelfsverfahren und in streitentscheidenden Verwaltungsverfahren derjenige, dem die 

Kosten auferlegt werden.  
 
(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Auslagen im Sinne des § 5, die durch unbegründete Einwendungen eines Beteiligten oder durch 
Verschulden eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, können diesem auferlegt werden.  
 
 

§ 3 
Kostenpflichtige Tatbestände und Gebührenhöhe 

 
(1) Die verwaltungskosten- und auslagenpflichtigen Tatbestände sowie die Höhe der Verwaltungsgebühren 
bestimmen sich nach dem Kostenverzeichnis, das Anlage dieser Satzung ist. Für 
Amtshandlungen/Leistungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Verwaltungsgebühr 
erhoben, die nach im Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen sind. Fehlt 
eine vergleichbare  
Die Höhe der Gebühr im Kostenverzeichnis ist  nach dem Verwaltungsaufwand aller an der 
Amtshandlung/Leistung beteiligten Behörden und Stellen (Kostendeckungsgebot)  und nach der Bedeutung 
der Angelegenheit für die Personen, denen die Amtshandlung/Leistung zuzurechnen ist, zu bemessen. 
 
(3) Verwaltungsaufwand sind die regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung 
anfallenden Aufwendungen, insbesondere Personal- und Sachaufwendungen. 

 
(4) Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot sind nur zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit erforderlich 
ist. Die Gebühr darf nicht in einem Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Leistung stehen. Erscheint die 
Erhebung der Mindestgebühr von 
Verwaltungsgebühr ganz abgesehen werden. 
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(5) Unterliegt die öffentlich-rechtliche Leistung der Umsatzsteuer, werden die Verwaltungskosten zuzüglich 
der Umsatzsteuer erhoben. 

 
(6) Kostenschuldner sind verpflichtet, die zur Feststellung der Kosten erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß 
und vollständig zu machen sowie die notwendigen Unterlagen ggf. auch in Urschrift oder beglaubigter Abschrift 
beizubringen. 
 
 

§ 4 
Entstehung der Kosten 

 
Die Kosten entstehen mit der Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung/Leistung. Im Übrigen gilt § 15 
SächVwKG. 
In den Fällen, in denen mehrere Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens getätigt werden, mit der 
Beendigung der letzten kostenpflichtigen Amtshandlung oder bei Zurücknahme oder Erledigung des Antrags 
oder Rechtsbehelfs. 
 
 

§ 5 
Zeitpunkt der Fälligkeit 

 
Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die 
Gemeinde einen späteren Zeitpunkt bestimmt oder die Fälligkeit abweichend durch einen Vertrag geregelt ist. 
 
 

§ 6 
Auslagen 

 
(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der Erbringung der Amtshandlung/Leistung 
anfallen und deshalb nicht zu dem in die Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören, werden 
in der tatsächlich entstandenen Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können unter diesen 
Voraussetzungen insbesondere erhoben werden: 
 

1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, Dolmetschern, 
Übersetzern, Zeugen und sonstigen Personen zustehen, 
Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsleistungen, 

2. die Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei Ausführung 
von Dienstgeschäften außerhalb der Amtsstelle, 

3. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen.  
 
(2) Im Kostenverzeichnis können Ausnahmen von Absatz 1 zugelassen werden. 
 
(3) Auslagen im Sinne des Absatzes 1 werden auch dann erhoben, wenn die kostenerhebende Behörde aus 
Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die anderen 
Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat. 
 
(4) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten Vervielfältigungen werden gesondert als 
Schreibauslagen erhoben. Die Höhe der Schreibauslagen wird im Kostenverzeichnis bestimmt. 
 
 

§ 7 
Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG 

 
Auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen finden abweichend von den §§ 3 bis 4 dieses 
Gesetzes §§ 2, 3 Absatz 4 bis 6, § 4 Absatz 2, 3 und 5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 16, 17 Absatz 1 bis 3 und 5, 
§§ 18 bis 20, 22 und 23 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), 
in der jeweils geltenden Fassung, entsprechende Anwendung. Für Stundung, Niederschlagung und Erlass 
von Forderungen aus dem Aufkommen an Verwaltungsgebühren und Auslagen gelten die Vorschriften des 
Gemeindehaushaltsrechts. Für die Kosten der Mahnung und der Vollstreckung gelten abweichend von Absatz 
1 die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und der hierzu erlassenen 
Rechtsverordnungen. 
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§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung mit der dazugehörigen Anlage tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung vom 05.03.2002, einschließlich Ihrer Änderungen durch die 
1. Änderung vom 04.11.2003, die 2. Änderungssatzung vom 03.11.2021, außer Kraft. 
 
 
 
Schleife. 05.06.2024 

  
Jörg Funda 
Bürgermeister 
 
 
 
Kostenverzeichnis 
 
zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten vom 05.04.2024 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Leistung Betrag in EUR/ 
Gebührenhöhe 

1  Auskünfte, insbesondere aus Akten, Büchern oder 
Einsichtnahme in solche (Außer Auskünfte einfacher Art), 
inklusive damit gegebenenfalls verbunden 
Recherchetätigkeit 

10,00  700,00 

2 Genehmigungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder 
Bestimmungen aus Kommunalrecht der Gemeinde 
Schleife 

10,00  500,00 

3 Fristverlängerungen, deren Ablauf einen neuen Antrag auf 
Erteilung einer gebührenpflichtigen Genehmigung, 
Erlaubnis, Zulassung, Verleihung oder Bewilligung 
erforderlich machen würde 

10- 25 % der für die 
Genehmigung, Erlaubnis, 
Zulassung oder 
Bewilligung vorgesehene 
Gebühr, mindestens 
jedoch 10,00  

4 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme oder Widerruf einer 
Genehmigung nach Nr. 2 

10,00  250,00 

5 Beglaubigungen  
5.1 Beglaubigungen von Unterschriften, Handzeichen und 

Siegeln 
10,00  50,00 

5.2 Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, 
Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien 
usw. aus privaten Akten oder privaten Schriftstücken mit 
dem Original 

20,00  50,00 

6 Bescheinigung von Zeugnissen, Ausweisen, Nachweisen 
aller Art usw., auch Zweit- und Mehrfachausfertigungen, 
sofern nicht anderes bestimmt ist 

10,00  50,00 

7 Fundsachen zur Aufbewahrung einschließlich 
Aushändigung an den Verlierer 

 

7.1 Bei Sachen bis zum  5 % des Wertes, 
mindestens 10,00 

7.2 Bei Sachen mit einem Wert von mehr als 
 

Gebühr nach 7.1 plus 3% 

übersteigenden 
Mehrwertes 

7.3 bei Tieren Gebühr nach 7.1 plus 
Unterbringungskosten 

 Im Rahmen des Verwaltungsermessens und unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit kann bei Fundsachen von geringem 
Wert auf die Erhebung der Gebühr verzichtet werden. 
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8 Schreibauslagen: 
Abschriften, Vervielfältigungen und Kopien je angefangene 
Seite unabhängig vom Aufwand 

 

8.1 bei einem Format DIN A4 je Blatt schwarz-weiß: 0,50 
farbig: 1,00 

8.2 bei einem Format DIN A3 je Blatt schwarz-weiß 0,75 
farbig 1,25 

8.3 Datei in elektronischer Form 1,50 zzgl. 0,50 pro 
eingescannte Seite 

9 Sonstige Handlungen  
9.1 Ersatzbeschaffung von Hundesteuermarken 10,00 
9.2 Erteilung einer steuerlichen 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
10,00 -25,00 

9.3 Negativzeugnisse über gesetzliches Vorkaufsrecht gem. § 
24, § 25 und § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB sowie § 17 
SächsDSchG oder gem. § 40 Abs. 1 SächsStrG 

50,00 je Flurstück und 
25,00 je weiteres Flurstück 
in einer Vertragsurkunde 

9.4  Erteilung einer Aufgrabegenehmigung 50,00 bis 700,00 
9.5 Erteilung einer Zustimmung gemäß § 68 Abs. 3 

Telekommunikationsgesetz (TKG) 
25,00 bis 250,00 

9.6 Vergabe einer Adresse 20,00 
 

 
 
Ende des Kostenverzeichnisses 
 
 
Hinweis nach § 4 der Gemeindeordnung  für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
 
§4 Abs. 4 SächsGemO 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,  
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist   

a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  
b. die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 

Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  
 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
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Bericht des Bürgermeisters  
der Gemeinde Groß Düben

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger  
aus Groß Düben und Halbendorf,

bei der Kommunalwahl am 09.06.2024 hat sich eine Wahlbe-
teiligung von 83,5 % ergeben, was ein sehr hoher Wert war 
und ein großes Interesse an der Wahl der Einwohner unse-
rer Gemeinde widerspiegelt. Dafür danke allen Bürgerinnen 
und Bürgern unserer Gemeinde, die von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch gemacht haben. Ein großer Dank auch an alle Wahl-
helfer, die für einen reibungslosen Ablauf in den beiden Wahl-
lokalen gesorgt haben.
Ich möchte meinen Dank an die Kandidaten der beiden Wäh-
lervereinigungen aussprechen, die sich zur Wahl gestellt ha-
ben und sich damit bereit erklärt haben, in den nächsten fünf 
Jahren ehrenamtlich Verantwortung in unserer Gemeinde 
und in unseren Ortsteilen zu übernehmen. Herzlichen Glück-
wunsch allen Gewählten im Gemeinderat und in den Ort-
schaftsräten. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit und 
das Finden nach Lösungen in allen Themenbereichen für die 
Gemeinde in den kommenden Jahren, die auf uns zukommen 
werden. Die Übersicht der Ergebnisse zu den Gewählten für 
den Gemeinderat und den beiden Ortschaftsräten, können 
Sie auf den folgenden Seiten im Amtsblatt nachlesen.

Danke an unsere ausscheidenden Gemeinderäte und Ort-
schaftsräte
Im Zuge der diesjährigen Kommunalwahl scheiden insgesamt 
4 Mitglieder aus dem Gemeinderat und insgesamt 6 Mitglie-
der aus beiden Ortschaftsräten aus. Teilweise über Jahre bzw. 
Jahrzehnte haben sie die Geschicke der Gemeinde gelenkt 
und die Entscheidungen getroffen, um unsere beiden Orts-
teile zu gestalten und zu dem machen, was sie heute sind. 
Viele Entscheidungen waren nötig, es gab Höhen und Tiefen, 
Sitzungen und Abstimmungen, Besichtigungen oder Termine. 
Dafür ein großes Dankeschön von mir und mein Respekt, für 
die ehrenamtliche Arbeit und den jahrelangen Einsatz. Der 
Dank gelte auch den Familienangehörigen, die das Engage-
ment über Jahre mitgetragen haben.
Aus dem Gemeinderat werden die vier Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte ausscheiden: Ires Fercho, Franziska Graetz, 
Harald Rösch, Thomas Storp.
Beim Ortschaftsrat Groß Düben scheiden Martina Stoppe, Pe-
ter Lampe, Roland Zech und Christian Ludwig aus. Beim Ort-
schaftsrat Halbendorf stehen nicht mehr zur Wahl Klaus Küs-
ter und Rene Krause.
Mein herzlicher Dank für die Arbeit in den vergangenen 5 Jah-
ren geht an alle Gemeinderäte, Ortschaftsräte und berufenen 
Bürger in den Ausschüssen.

Hier informiert der Bürgermeister

Gemeinde
Groß Düben

Neuerrichtung einer elektronischen Sirene an der Feuer-
wehr Groß Düben
Die elektromechanischen Sirenen, wie sie in Groß Düben ak-
tuell verbaut sind, entsprechen schon lange nicht mehr dem 
Stand der Technik. Die Funktion ist immer stromabhängig. 
Durch Stromausfälle, welche in der Vergangenheit aufgetre-
ten sind, haben die Störanfälligkeit der alten DDR Motorsirene 
vom Typ DS977 gezeigt. Der Vorteil der modernen elektroni-
schen Sirenen ist, dass keine Stromabhängigkeit für den Be-
trieb mehr gegeben ist. Aufgrund der integrierten Batterien 
können die elektronischen Sirenen bis zu 4 Wochen ohne 
Strom betriebsbereit bleiben. Ein weiterer Vorteil der neuen 
Sirene ist, dass die Leitstelle in Zukunft Alarmdurchsagen bei 
potentiellen Gefahren, wie z.B. Hochwasserlagen oder Natur-
katastrophen abspielen kann. Dies ermöglicht eine gezielte 
Warnung der Bevölkerung.
Im Zuge der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021 wurden 
Förderprogramme des Bundes sowie auch im Land Sachsen 
zur Anschaffung neuer elektronischer Sirenen ins Leben ge-
rufen. Über einen positiven Förderbescheid konnten wir uns 
Ende 2023 freuen. Die Anschaffung der neuen Sirene wird mit 
über 80 % gefördert. Die Gemeinde brauch daher nur einen 
Eigenanteil von ca. 3.500 € beisteuern.
Der Standort der neuen Sirene wird neben dem Feuerwehr-
gerätehaus sein, da diese Position als optimal ausgemacht 
wurde. Hierfür wird ein Mast neben der Fahrzeughalle errich-
tet. Auf diesem Mast wird die neue elektronische Sirene mit 
8 Hörnern installiert. Somit ist eine gute Abdeckung des ge-
samten Ortsteils Groß Düben durch das Signal im Falle einer 
Alarmierung der Feuerwehr oder Warnung der Bevölkerung 
im Katastrophenfall gegeben.
Baubeginn und Fertigstellung ist im Juli 2024 geplant.

Kindertag in unseren Kitas
Eine schöne Tradition der Gemeinde zum Kindertag ist es, 
die Kinder in beiden Kitas die besten Wünsche durch den 
Bürgermeister zu überbringen. Die Kinder der Kita „Spatzen-
nest“ überbrachte ich leckeres Eis an dem sonnigen Tag, was 
die Kinder sich gleich schmecken lassen haben. Bei dieser Ge-
legenheit wurde auch noch die neue Kinderschaukel einge-
weiht.
Bei der Kita „Storchennest“ überraschte ich die Kinder mit 
einen kleinen Geschenkpaket, gefüllt mit einem „Jahreskreis“. 
Der Jahreskreis eignet sich ideal, um bestimmte Ereignisse 
und Feste im Jahr zu besprechen oder um den Jahreszeiten-
Kreislauf der Natur darzustellen. Über die jeweiligen, kleinen 
Geschenke freuten sich die Kinder der beiden Kitas.
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neubau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf“ konnte im Beisein 
der Gemeinde- und Ortschaftsräte der Gemeinde Groß Dü-
ben, der Bürgermeister Jörg Funda und Robert Sprejz, Mitar-
beiter der VWG Schleife, des Landrates des Landkreises Görlitz 
Dr. Stephan Meyer, des stellvertretenden Kreisbrandmeisters 
des LK Görlitz Gerd Preußing sowie der Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Halbendorf und 
Groß Düben offiziell vollzogen werden. Als vor ein paar Jah-
ren sich die ersten Anzeichen anbahnten, sich über ein neu-
es Feuerwehrfahrzeug Gedanken zu machen, aufgrund des 
Alters (Anschaffungsjahr 1997), rückte schnell das derzeitige 
Gerätehaus in den Fokus.
Die beengten Platzverhältnisse im derzeitigen Gerätehaus, 
d.h. das Umziehen neben dem Fahrzeug sowie die fehlenden 
Duschmöglichkeiten sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Des 
Weiteren gab es nicht die Möglichkeit am aktuellen Standort 
die baulichen Voraussetzungen für ein neues Feuerwehrfahr-
zeug zu schaffen.
Dadurch ergab sich dringender Handlungsbedarf an den ört-
lichen Gegebenheiten der Feuerwehr Halbendorf. Das war der 
Beginn, einen Weg zu finden für ein Gerätehaus, welches den 
gestiegenen Anforderungen erfüllt.
So wurden viele Gespräche geführt, um mit entsprechenden 
Fördermittelgebern über verschiedene Konzeptionen und 
Möglichkeiten zu beraten.
Angefangen im Landkreis Görlitz beim stellvertretenden 
Kreisbrandmeister Gerd Preußing, über unseren Landrat Ste-
phan Meyer bis hin zum Freistaat Sachsen bei unserem Minis-
terpräsidenten Herr Kretschmer.
Letztendlich ging ein großer Wunsch in Erfüllung, dass wir 
Fördermittel vom Landkreis Görlitz und Freistaat Sachsen er-
halten, um in Verbindung mit Eigenmitteln das Bauvorhaben 
zu realisieren. Für diese Möglichkeit ein großer Dank an den 
Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Landrat Ste-
phan Meyer und deren Mitarbeiter. Unter Einbeziehung der 
Verwaltung und Vorarbeit der Feuerwehrkameraden, konnte 
dem Gemeinderat in den vergangenen Sitzungen Beschluss-
vorlagen zur Entscheidung vorgelegt werden, um so das Bau-
vorhaben voran zu treiben. Dafür auch ein Dank an die Ver-
waltung.
Natürlich auch ein Dank an die Mitglieder des Gemeinderates, 
die durch entsprechende Entscheidungen in den Sitzungen, 
das auch ermöglicht und unterstützt haben. So konnten wir 
im September `23 den Beschluss fassen, um die Planungsleis-
tungen zu vergeben. Dadurch konnte zügig die Planung für 
den Erweiterungsbau starten. Ein weiterer Dank an die bisher 
beteiligten Firmen für den zeitlichen Bauablauf und auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit, ebenso mit den noch kom-
menden Gewerken.
Außerdem danke auch an die Kameraden für die Gedanken 
und Ideen zur Gestaltung des Gerätehauses. Insbesondere 
beim Wehrleiter Olaf Hanusch.
Wir wünschen uns natürlich in der geplanten Bauzeit zu blei-
ben, es ist schließlich die Fertigstellung im November ange-
dacht. Hierfür bin ich guter Dinge, dass wir das schaffen.
Ein zeitgemäßes Gebäude ist nur eine Voraussetzung für eine 
funktionierende Freiwillige Feuerwehr. Worauf es vor allem 
ankommt sind die Ehrenamtlichen die bereit sind, sprichwört-
lich durchs Feuer zu gehen.
Die Freiwillige Feuerwehr ist eine wichtige Einrichtung in 
unserer Gemeinde, die zum Wohle der Einwohner arbeitet, 
was letztendlich auch der Sicherheit in unseren beiden Orten 
dient.

Fotos: NOLYweb und L. Lampe

Kinderfeste in der Gemeinde
Am 01. Juni fand wieder ein Kinderfest am Waldsee Groß Dü-
ben statt. Trotz des durchwachsenen Wetters haben sich die 
Organisatoren einiges einfallen lassen, um den Kindern Spiel 
und Spaß zu bereiten. Für das leibliche Wohl war auch bestens 
gesorgt.
Ebenfalls am 01. Juni fand ein Kinderfest im Dorfgemein-
schaftshaus Halbendorf statt. Auch hier war für die Kinder, 
trotz der Wetterbedingungen, einiges geboten worden um 
den Nachmittag kurzweilig zu gestalten.
Ich danke den entsprechenden Vereinen für die Organisation 
und Durchführung der Kinderfeste in unserer Gemeinde.

Offizieller Spatenstich zum Ersatzneubau der Feuerwehr 
Halbendorf
Am Dienstag, den 04.06.2024 wurde ein wichtiger Meilenstein 
gesetzt: Der lang ersehnte erste Spatenstich für den „Ersatz-
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Liebe Kameradinnen und Kameraden, dafür ein herzlicher 
Dank für die ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst in 
unserer Gemeinde.
Ich wünsche ich mir, dass die Baustelle unfallfrei bleibt und 
der gesteckte Kostenrahmen eingehalten wird. Danke an alle 
bisher Beteiligten und ich bin in freudiger Erwartung auf das 
kommende Richtfest.

Fotos: NOLYweb

Grünflächen Pflege
Wie jedes Jahr, nimmt ein großer Zeitanteil der Aufgaben 
unserer Gemeindemitarbeiter die Pflege der Grünflächen und 
Grünstreifen in Anspruch. Bei der Größe der Gemeinde Grün-
flächen ist der erste Schnitt des Jahres sehr zeitintensiv für 
unsere Gemeindemitarbeiter und wird fleißig abgearbeitet. 
Deswegen möchte ich mich bei allen Einwohnern bedanken, 

die selbst mit anpackten, und so die Gemeindearbeiter unter-
stützten. Ein herzlicher Dank für die helfenden Mahdarbeiten.

Seniorenausflug 2024
Bei der diesjährigen Seniorenfahrt der Gemeinde Groß Dü-
ben nahmen 51 Bürgerinnen und Bürger aus Groß Düben 
und Halbendorf teil. Die gute Laune war allen von Anfang 
an anzumerken. Die erste Station war die „Dahme Schifffahrt 
Teupitz“. An Bord wurden alle von Kapitän Steffan Kaubisch 
herzlich begrüßt. Eine rund zweistündige Fahrt vom Teupitzer 
See - Schweriner See bis nach Huschtesee stand auf dem Pro-
gramm. Auf dem Oberdeck konnten sich die Passagiere son-
nen und stärken. Weiter ging es zum Mittagessen in „Spruch`s 
Alten Landgasthof“ nach Baruth/Mark OT Dornswalde. Nach 
einem deftigen Schweinebraten für alle setzte sich der Bus 
von „Teich-Touristik“ mit Fahrer Norbert in Richtung Museums-
dorf Glashütte in Bewegung. Hier konnte die Glasherstellung 
bei einer Schauvorführung live verfolgt werden. Gegen 16 Uhr 
war dann Kaffeetrinken und Kuchenessen im Baruther „Gast-
hof Reuner“ angesagt. Auf der gemütlichen Rückfahrt gab 
es noch einen kleinen Abstecher. Fahrer Norbert lenkte den 
Bus zur „Cottbuser Ostsee“ zu einer kleinen Stippvisite. Auf 
der Rückfahrt bedankten sich Kathrin Pullman sowie Susan 
Rottnick im Namen aller mitfahrenden Bürgerinnen und Bür-
ger bei „Teich-Touristik“ und Fahrer Norbert, der immer einen 
kleinen Witz parat hatte und den Bus super gelenkt hat. Ein 
herzlicher Dank für die Organisation an die Ortschaftsräte. Auf 
Wiedersehen bei der Rentnerfahrt 2025.

Für die bevorstehenden Sommerferien wünschen ich allen 
Schülern und Kindern eine schöne Ferienzeit mit ihren Fami-
lien und Freunden. Ebenfalls wünsche allen Einwohner und 
Einwohnerinnen eine entspannte und erholsame Sommer-
zeit. Und für diejenigen, welche wegfahren: kommen Sie gut 
wieder heim.
Alles Gute und eine schöne Ferienzeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister

Sebastian Bertko

Fotos: NOLYweb
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Hinweis zu den ortsüblichen Bekanntmachungen der Gemeinde Groß Düben

Entsprechend der am 07.03.2024 beschlossenen Bekanntmachungssatzung, werden die ortsüblichen Bekanntmachun-
gen (Einladungen und Tagesordnung öffentlicher Sitzungen u.a.) auf der Webseite der Gemeinde Schleife 
www.schleife-slepo.de veröffentlicht.

Nutzen Sie hierfür gern den folgenden QR-Code.

Die Bekanntmachungstermine für den Monat Juli sind der 15.07.2024 sowie der 29.07.2024.

Einladungen

Beschluss GD 19 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 4 Tore – Ersatzneubau Feuer-
wehrgerätehaus Halbendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 16.05.2024, das Los 4 Tore zur Baumaßnahme „Ersatz-
neubau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf“ an die Firma

Hauffe Industrietore GmbH
Finsterwalder Straße 22
03238 Massen

zu einem Bruttoauftragswert von 16.090,94 EUR zu vergeben.

***
Beschluss GD 20 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 5 Fenster und Türen – Ersatz-
neubau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 16.05.2024, das Los 5 Fenster und Türen zur 
Baumaßnahme „Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Halben-
dorf“ an die Firma

Tischlerei Ruschke
Marienstraße 62
02957 Krauschwitz

zu einem Bruttoauftragswert von 29.865,47 EUR zu vergeben.

***

Beschluss GD 21 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 10 Heizung, Sanitär – Ersatz-
neubau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 16.05.2024, das Los 10 Heizung, Sanitär zur 
Baumaßnahme „Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Halben-
dorf“ an die Firma

GTS Boxberg GmbH
Im Kraftwerk
02943 Boxberg/OL

zu einem Bruttoauftragswert von 120.618,22 EUR zu verge-
ben.

***

Bekanntmachungen

Beschluss GD 22 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 11 Elektro – Ersatzneubau Feu-
erwehrgerätehaus Halbendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 16.05.2024, den Bürgermeister zu ermächti-
gen, den Auftrag für das Los 11 Elektro zur Baumaßnahme „Er-
satzneubau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf“ nach erfolgter 
beschränkter Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter 
zu vergeben.

***

Beschluss GD 23 / 2024
Beschluss zur 2. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erteilung von Erlaubnissen für die Sondernutzung 
und über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzun-
gen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der 
Gemeinde Groß Düben (Sondernutzungs- und Sonder-
nutzungsgebührensatzung)
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 16.05.2024, die 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für die Sonder-
nutzung und über die Erhebung von Gebühren für Sonder-
nutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der 
Gemeinde Groß Düben (Sondernutzungs- und Sondernut-
zungsgebührensatzung) in der vorliegenden Form.

***

Beschluss GD 24 / 2024
Beschluss zur Abwägung Flächennutzungsplan VG Schleife
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 16.05.2024:
1. Die Bedenken und Anregungen entsprechend den ein-

gegangenen Stellungnahmen zur Beteiligung der Be-
hörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nach-
bargemeinden sowie von Bürgern entsprechend § 4 (2) 
BauGB und der Öffentlichkeit entsprechend § 3 (2) BauGB 
hat der Gemeinderat Groß Düben in der öffentlichen Sit-
zung geprüft.

2. Der Gemeinderat Groß Düben bestätigt das Abwägungs-
protokoll vom 25.04.2024 (Teil 1 und Teil 2) zur Abwägung 
der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
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Beschluss GD 28 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 7 Putz, Estrich, Trockenbau – Er-
satzneubau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024, das Los 7 Putz, Estrich, Trocken-
bau zur Baumaßnahme „Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus 
Halbendorf“ an die Firma

Baron Bau
Rohner Weg 6a
02959 Trebendorf

zu einem Bruttoauftragswert von 59.078,70 EUR zu vergeben.

***

Beschluss GD 29 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 12 Außenanlagen – Ersatzneu-
bau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024, das Los 12 Außenanlagen zur 
Baumaßnahme „Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Halben-
dorf“ an die Firma

Garten Eden, Inh. Dirk Noack
Halbendorf
Halbendorfer Weg 1
02953 Groß Düben

zu einem Bruttoauftragswert von 77.772,53 EUR zu vergeben.

***

Beschluss GD 30 / 2024
Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan (FNP) 
der Verwaltungsgemeinschaft Schleife in der Fassung 
vom 23.05.2024
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024:
1. Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 

Schleife in der Fassung vom 23.05.2024, bestehend aus 
dem Planteil Nord (Anlage 1) und Planteil Süd (Anlage 2) 
wird festgestellt. Der räumliche Geltungsbereich umfasst 
gemäß Anlage 1 und Anlage 2 alle Gemarkungen der drei 
Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Schleife.

2. Die Beipläne (Anlage 3 und 4), Begründung (Anlage 5), die 
Anlagen zur Begründung (Anlage 6), die Potenzialflächen-
analyse Wind (Anlage 7) sowie der Umweltbericht (Anlage 
8) werden durch den Gemeinderat Groß Düben gebilligt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung für 
den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 
Schleife in der abschließenden Fassung vom 23.05.2024 
durch die höhere Verwaltungsbehörde nach § 6 BauGB 
zu beantragen. Die Erteilung der Genehmigung ist als-
dann ortsüblich bekanntzumachen; dabei ist auch anzu-
geben, wo der Plan mit Begründung während der Dauer 
der Dienststunden bzw. im Internet eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft erlangt werden kann.

***

öffentlicher Belange sowie der Bürger zu dem Flächen-
nutzungsplan. Die festgestellten Änderungen sind in die 
Unterlagen aufzunehmen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger, die 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf des Flächennut-
zungsplanes erhoben haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Groß Düben, 17.05.2024

Sebastian Bertko
Bürgermeister

***

Beschluss GD 25 / 2024
Beschluss über die Widmung der Gemeindeverbindungs-
straße Halbendorf-Trebendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024 auf der Grundlage des § 6 Säch-
sisches Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (SächsStrG), 
dass die Gemeindeverbindungsstraße Halbendorf-Treben-
dorf zu widmen ist. Die Widmung umfasst folgende Flurstü-
cke: 305/11, 325/11, 381/7, 381/8, 383, 384 der Flur 2 Gemar-
kung Halbendorf, Anfangspunkt Staatsstraße S126, Endpunkt 
Gemarkungsgrenze zu Trebendorf,
Die Verwaltung wird beauftragt alle weiteren Schritte einzu-
leiten.

***

Beschluss GD 26 / 2024
Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen zur „Gewässer-
unterhaltung eines Grabenabschnittes im Bereich ehema-
lige Tagesanlagen bis zur Mulde B westlich, südöstlich von 
Halbendorf“
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024, den Bürgermeister zu ermäch-
tigen, nach Vorliegen der Finanzierungsvereinbarung mit 
der LMBV und erfolgter Ausschreibung der Baumaßnahme 
„Gewässerunterhaltung eines Grabenabschnittes im Bereich 
ehemalige Tagesanlagen bis zur Mulde B westlich, südöstlich 
von Halbendorf“ dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag zu 
erteilen.
Die Maßnahme wird zu einhundert Prozent gefördert durch 
die LMBV.

***

Beschluss GD 27 / 2024
Beschluss zur Vergabe Los 6 Metallbau Fassade – Ersatz-
neubau Feuerwehrgerätehaus Halbendorf
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024, das Los 6 Metallbau Fassade zur 
Baumaßnahme „Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Halben-
dorf“ an die Firma

Klempnerei Frank Hottas
Halbendorf
Dorfstraße 36
02953 Groß Düben

zu einem Bruttoauftragswert von 29.298,34 EUR zu vergeben.

***
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Beschluss GD 32 / 2024
Beratung und Beschluss über den Grundsatz zum Ver-
zicht auf Bestandteile gemäß § 88 Abs. 5 SächsGemO im 
Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haus-
haltsjahre 2015 bis 2020
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024, dass im Rahmen der Erstellung 
der Jahresabschlüsse 2015 bis 2020 auf die Bestandteile ge-
mäß § 88 Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 SächsGemO und auf 
die Erstellung der Bestandteile gemäß § 63 Abs. 9 Nr. 3, 7-10 
SächsKomHVO verzichtet werden kann.

Groß Düben, 07.06.2024

Sebastian Bertko
Bürgermeister

Beschluss GD 31 / 2024
Beschluss über die Festsetzung der Wesentlichkeitsgren-
ze für Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jah-
resabschlüsse gem. § 62 Abs. 1 und 5 SächsKomHVO
Der Gemeinderat Groß Düben beschließt in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.06.2024 die Festsetzung der Wesentlich-
keitsgrenze in Höhe von 0,2 Prozent für Berichtigungen der 
Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse gemäß § 62 Abs. 
1 und 5 SächsKomHVO.

***

Bekanntmachung

der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung

der Gemeinde Groß Düben im Jahr 2023

nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten

Betriebskosten je Platz (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h in € Kita 9 h in € Hort 6 h in €

erforderliche Personalkosten 1.305,63 € 544,02 € 293,77 €
erforderliche Sachkosten 239,19 € 99,99 € 53,82 €
erforderliche Betriebskosten 1.544,82 € 643,68 € 347,59 €

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten (z. B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der 
erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden).

2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
Betriebskosten je Platz (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h in € Kita 9 h vor SVJ Hort 6 h in €
Landeszuschuss 271,07 € 271,07 € 180,72 €
Elternbeitrag (ungekürzt) 200,00 € 100,00 € 60,00 €
Gemeinde (incl. Eigenanteil freier Träger) 1.073,75 € 272,61 € 106,87 €

Anke Rathner
Sachbearbeiterin
Hauptamt



35. Jahrg., 26. Juni 2024 Seite 40 Groß Düben 

                       Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 

 
Am 02.08.2024 um 18.00 Uhr findet unsere Jagdgenossenschaftsversammlung in 
Groß Düben, Dorfstraße 72 in den Ausstellungsräumen der Fa. Rösch statt.  

Alle Eigentümer von bejagbaren Flächen in der Gemarkung Groß Düben sind 
herzlich eingeladen. 
 
 
Tagesordnung: 
 

  1.  Begrüßung 

  2.  Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung, sowie der  

       Beschlussfähigkeit 

  3.  Rechenschaftsbericht + Kassenbericht 

  4.  Entlastung des ehemaligen Vorstandes sowie des Notvorstandes 

  5.  Beschlussfassung über die neue Satzung 

  7.  Sonstiges 

  8.  Schlusswort 

 

                Der Notvorstand        
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Bekanntmachung

über die Frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Bebauungsplanung

„Photovoltaikfreiflächenanlage Groß Düben“

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
I. Bebauungsplan

- Frühzeitige Bürgerbeteiligung -

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Groß Düben hat am 07.12.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Photovoltaikfreiflä-
chenanlage Groß Düben“ nach § 2 Abs.1 BauGB entsprechend des Lageplanes vom 15.11.2023 beschlossen.

2. Planungsziel ist die Herstellung von Baurecht für die Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage mit Stromspeicher-Mo-
dulen und einem Umspannwerk. Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist im nachfolgenden 
Übersichtsplan nachrichtlich wiedergegeben. Maßgebend für den Geltungsbereich ist allein die zeichnerische Festsetzung 
im Bebauungsplan.

3. Nach § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit frühzeitig über das Vorhaben zu informieren.
Dazu wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB der Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bestehend aus Planzeich-
nung Teil A, den Textlichen Festsetzungen Teil B, der Begründung sowie dem Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom 
16.05.2024 zu jedermanns Einsicht auf dem Server des Zentralen Landesportal Sachsen unter
http://www.buergerbeteiligung.sachsen.de/
im Zeitraum
vom 08.07.2024 bis zum 09.08.2024
veröffentlicht. Zusätzlich werden die vollständigen Planvorentwurfsunterlagen im selben Zeitraum im Gemeindeamt Schlei-
fe, Friedensstraße 83, 02959 Schleife

während folgender Dienstzeiten:
Montag 08.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 - 15.30 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.00 Uhr
öffentlich ausgelegt.

Während des Auslegungszeitraumes können Anregungen zu den künftigen Darstellungen und Inhalten der Bebauungspla-
nung elektronisch übermittelt werden. Bei Bedarf können diese auch schriftlich in Papierform vorgebracht und bei der Gemein-
de Groß Düben, Friedensstaße 83, 02959 Schleife eingereicht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben.

Groß Düben, den 26.06.2024

Bürgermeister
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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Gemeinderates Groß Düben am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Gemeinde Groß Düben 
wie folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 880 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 735 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 21 
Zahl der gültigen Stimmzettel 714 
Zahl der gültigen Stimmen 2.074 
 
Es fand eine Verhältniswahl statt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Wählervereinigung Groß Düben 1.040 7 

2 Wählervereinigung Halbendorf 1.034 5 
 
Bei der Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge, tritt der § 21 Absatz 1 Satz 5 Kommunalwahlgesetz in 
Kraft. 
 
Wahlkreis 1  Gemeinde Groß Düben 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Wählervereinigung Groß Düben 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Grosa, Stefan, Heizungsbauer 271 

2 Urbitsch, Janet, Diplom-Sozialpädagogin 154 

3 Pullmann, Katrin, Pharmareferentin 129 

4 Zech, Stefan, Meister Luftfahrttechnik 124 

5 Holz, Reinhard, Werkstattleiter 117 

6 Zech, Frank, Landwirt 89 

7 Stoppe, Markus, Elektrotechniker 82 
 
Wählervereinigung Halbendorf 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Rottnick, Susan, Bürokauffrau 211 

2 Ahr, André, Karosseriebaumeister 190 

3 Maßnick, Janine, Sozialversicherungsfachangestellte 172 

4 Hottas, Frank, Spenglermeister 154 

5 Peto, Oliver, Ingenieur 151 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Wählervereinigung Groß Düben 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Kubis, Andreas, Rentner 40 
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2 Herrmann, Lutz, Landwirt 34 
 
Wählervereinigung Halbendorf 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Peto, David, Dachdeckermeister 131 

2 Wels, Dino, Berufskraftfahrer 25 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 

  
 

 
  

  

 
 
Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
erfüllende Gemeinde 
 
 

Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Ortschaftsrates Groß Düben am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Ortschaft Groß Düben 
wie folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 465 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 386 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 9 
Zahl der gültigen Stimmzettel 377 
Zahl der gültigen Stimmen 796 
 
Es fand eine Mehrheitswahl statt. Die Bewerberinnen und Bewerber und andere Personen mit den höchsten 
Stimmenzahlen sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Wählervereinigung Groß Düben 790 5 

2 Einzelvorschlag 2 1 

3 Einzelvorschlag 2 0 

4 Einzelvorschlag 1 0 

5 Einzelvorschlag 1 0 
 
 



35. Jahrg., 26. Juni 2024 Seite 44 Groß Düben 

Wahlkreis 1  Ortschaft Groß Düben 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Wählervereinigung Groß Düben 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Dolk, Bärbel, Beamte 199 

2 Zech, Stefan, Meister Luftfahrttechnik 199 

3 Pullmann, Katrin, Pharmareferentin 189 

4 Adam, Jonas, Auszubildender 151 

5 Kubis, Andreas, Rentner 52 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

6 Stoppe, Martina 2 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Wählervereinigung Groß Düben 
 
Keine 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

7 Grosa, Stefan 2 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

8 Krautz, Helmut 1 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

9 Köppen, René 1 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 

  
 
Tute wozjewjenje 
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Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
erfüllende Gemeinde 
 
 

Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 
Ortschaftsrates Halbendorf am 09.06.2024 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Ortschaft Halbendorf wie 
folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 415 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 346 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 8 
Zahl der gültigen Stimmzettel 338 
Zahl der gültigen Stimmen 819 
 
Es fand eine Mehrheitswahl statt. Die Bewerberinnen und Bewerber und andere Personen mit den höchsten 
Stimmenzahlen sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Wählervereinigung Halbendorf 817 6 

2 Einzelvorschlag 1 0 

3 Einzelvorschlag 1 0 
 
Wahlkreis 1  Ortschaft Halbendorf 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Wählervereinigung Halbendorf 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Rottnick, Susan, Bürokauffrau 205 

2 Rottnick, Silvio, Baugeräteführer 123 

3 Rottnick, Moritz, Landwirt 116 

4 Rösch, Rena, Rentnerin 102 

5 Liedecke, Ralf, selbständig 96 

6 Krause, Conner, Industriemechaniker 64 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Wählervereinigung Halbendorf 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

7 Rottnick, Felix, KFZ-Mechaniker 63 

8 Wels, Dino, Berufskraftfahrer 48 
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Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

9 Ahr, André 1 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

10 Peto, Oliver 1 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 

  
 
Tute wozjewjenje wob

 
  

 

 
 
Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
erfüllende Gemeinde 
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Hier informiert der Bürgermeister

Gemeinde
Trebendorf

Bericht des Bürgermeisters  
der Gemeinde Trebendorf

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es heißt Freude und Trauer liegen nah beieinander. So kön-
nen sich die Kinder unserer Kita „Lutki“ über den Gesamtsieg 
in Weißwasser bei der diesjährigen Kindersportwoche freu-
en. Nur wenige Tage zuvor ist Antje Matterne verstorben, die 
vor einem Jahr als Mitarbeiterin zu unserer Kita kam und bei 
Kindern und Mitarbeitern beliebt war. Bei aller Trauer hat das 
Team dabei das Beste gegeben, um eine kindgerechte Erklä-
rung für diesen Verlust zu vermitteln.

Friedhofsgestaltung
In den vergangenen Wochen fanden erneut Arbeiten auf dem 
Friedhof statt. Im hinteren Bereich sind Grabfundamente aus 
DDR-Zeiten sowie alter Grabschmuck entfernt worden. An-
schließend ist auf der Fläche Mutterboden aufgefüllt und Gras 
gesäht worden. Zwei frisch gepflanzte Birken bieten zudem 
Platz für weitere Baumurnengrabstätten.

Einweihung der Dorfmitte von (Neu-)Mühlrose
Am 25. Mai feierte die LEAG mit den Mühlrosern sowie vielen 
an der Umsiedlung Beteiligten die Übergabe der neuen Dorf-
mitte. Umsiedlungsleiter Martin Klausch blickte auf die ver-
gangenen fünf Jahre zurück; vom Spatenstich im Juli 2019 auf 
der damals freien Ansiedlungsfläche und was in der kurzen 
Zeit geschaffen worden ist. Mit einer Prise Humor führte er 
durch das Programm und moderierte die Redner an. Kurz vor 
dem ersten von zwei Wahlterminen in diesem Jahr waren ei-
nige der Reden natürlich auch etwas Wahlkampf. Andererseits 
hat der Ministerpräsident nicht ganz unrecht, wenn er daran 
erinnert, dass er sich im Kabinett gegen eine Einmischung 
der Politik in die Wünsche der Mühlroser ausgesprochen hat. 
Vieles haben sich die Einwohner als persönlich Betroffene er-
kämpft, während andere dies als billige Gelegenheit zur Ver-
einnahmung für ihre Interessen sahen.
Wichtiger als die Reden auf dem Podium war natürlich das 
Beisammensein bei gutem Wetter und einem kühlen Getränk, 
das Wiedersehen von ehemaligen Nachbarn sowie Wegbe-
gleitern der Umsiedlung.

Familienfest auf dem Schuster-Hof
„Was machen wir mit dem angebrochenen Wochenende?“ 
schien sich die Domowina gedacht zu haben und hat für den 
Sonntag ein gut gelungenes Familienfest auf die Beine ge-
stellt. Mit Hüpfburg, Schminken, Seifenblasenmann und Kin-
derdisko war es für die Kinder nie langweilig.
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den stellte und sie frug, wie sie dieses Mal betrügen würden. 
Das ist kein akzeptables Verhalten gegenüber den ehrenamt-
lichen Helfern.
Der Gemeindewahlausschuss hatte in seiner öffentlichen Sit-
zung am 10. Juni keine Beanstandungen zur Wahl. Jetzt er-
folgt noch eine Wahlprüfung beim Kommunalamt in Görlitz. 
Die Vereidigung des neuen Gemeinderats erfolgt dann in der 
ersten Sitzung nach der Sommerpause. Meine Glückwünsche 
gelten allen Gewählten, mögen sie ihre Kräfte im besten Sinn 
für unsere Gemeinde einsetzen.

Bürgerdialog der LEAG
Vielleicht lag es an einigen staubigen Tagen im Mai, zumin-
dest war der diesjährige Bürgerdialog der LEAG zu den Lärm- 
und Staubemmissionen sowie zum Immissionsschutz besser 
besucht als der letzte vor zwei Jahren.
Die LEAG hat ihrerseits auch noch einmal die Steuerung der 
Sprühlanzen und Nebelkanonen verfeinert, sodass der be-
rücksichtigte Windeinfallsvektor größer als zuvor ist.

Erinnerung: Antrag auf Auszahlung der  
abschließenden Gießwasserzahlung der LEAG

Bekanntermaßen hat die LEAG im letzten Jahr die freiwillige 
Gießwasserbegünstigung eingestellt. Noch bis zum 30. Sep-
tember 2024 können die angeschlossenen Haushalte die 
letztmalige pauschale Auszahlung beantragen. Die Anträge 
liegen in den Gemeindeämtern Schleife und Trebendorf aus 
bzw. können online bei trebendorf.de zum Ausfüllen herun-
tergeladen werden.
Eine schöne Sommer- und Ferienzeit wünscht Ihnen

Ihr Bürgermeister

Robert Sprejz

Kommunal- und Europawahl
Demokratie lebt vom Mitmachen. Ich möchte mich daher an 
dieser Stelle bei allen Wahlhelfern für ihren Einsatz bedanken, 
denn ohne sie wären die Wahlen am 9. Juni nicht durchführ-
bar. Sie haben nicht nur tagsüber das Wahllokal betrieben, 
sondern nach 18 Uhr mit einer unglaublichen Akribie jede 
Stimme ausgezählt. Als bei der zuletzt ausgezählten Kreis-
tagswahl das Ergebnis mit der Gegenprobe um eine Stimme 
abwich und sich kein Fehler finden ließ, haben sie nicht vor 
der erneuten Auszählung aller Stimmzettel zurückgeschreckt. 
Das verdient Hochachtung und Respekt.
Da ist es umso erschreckender, wenn man aus einem anderen 
Wahllokal hört, dass sich ein Kandidat hinter die Auszählen-

Bekanntmachungen

Beschluss TD 17 / 2024
Beschluss zur Abwägung Flächennutzungsplan VG Schleife
Der Gemeinderat Trebendorf beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 08.05.2024:
1. Die Bedenken und Anregungen entsprechend den ein-

gegangenen Stellungnahmen zur Beteiligung der Be-
hörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nach-
bargemeinden sowie von Bürgern entsprechend § 4 (2) 
BauGB und der Öffentlichkeit entsprechend § 3 (2) BauGB 
hat der Gemeinderat Trebendorf in der öffentlichen Sit-
zung geprüft.

2. Der Gemeinderat Trebendorf bestätigt das Abwägungs-
protokoll vom 25.04.2024 (Teil 1 und Teil 2) zur Abwägung 
der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Bürger zu dem Flächen-
nutzungsplan. Die festgestellten Änderungen sind in die 
Unterlagen aufzunehmen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger, die 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf des Flächennut-
zungsplanes erhoben haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

***

Beschluss TD 18 / 2024
Beschluss über die Haushaltssatzung und  
den Haushaltsplan 2024
Der Gemeinderat Trebendorf beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung am 08.05.2024 die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan 2024 in der vorliegenden Form.
Die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans 2024 erfolgte in der Zeit vom 12.04.2024-
23.04.2024. Es gab keine Einwendungen von Seiten der Ein-
wohner und Abgabepflichtigen gemäß § 76 Sächsische Ge-
meindeordnung.

Trebendorf, den 09.05.2024

Frank Gärtig
stellv. Bürgermeister

***
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Beschluss TD 20 / 2024
Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft Schleife in der Fassung vom 
23.05.2024
Der Gemeinderat Trebendorf beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 05.06.2024:
1. Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schleife in der Fassung vom 23.05.2024, bestehend aus dem Plan-

teil Nord (Anlage 1) und Planteil Süd (Anlage 2) wird festgestellt. Der räumliche Geltungsbereich umfasst gemäß Anlage 1 
und Anlage 2 alle Gemarkungen der drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Schleife.

2. Die Beipläne (Anlage 3 und 4), Begründung (Anlage 5), die Anlagen zur Begründung (Anlage 6), die Potenzialflächenanalyse 
Wind (Anlage 7) sowie der Umweltbericht (Anlage 8) werden durch den Gemeinderat Trebendorf gebilligt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung für den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schleife 
in der abschließenden Fassung vom 23.05.2024 durch die höhere Verwaltungsbehörde nach § 6 BauGB zu beantragen. Die 
Erteilung der Genehmigung ist alsdann ortsüblich bekanntzumachen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begrün-
dung während der Dauer der Dienststunden bzw. im Internet eingesehen und über den Inhalt Auskunft erlangt werden 
kann.

***

Beschluss TD 21 / 2024
Beschluss über die Umstufung einer Ortsstraße zur Gemeindeverbindungsstraße
Der Gemeinderat Trebendorf beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 05.06.2024 die Umstufung des Flurstückes 15/6 der 
Flur 2 Gemarkung Trebendorf, Anfangspunkt Flurstück 15/5 der Flur 2, Gemarkung Trebendorf, Endpunkt Gemarkungsgrenze, 
zur Gemeindeverbindungsstraße.

***

Beschluss TD 22 / 2024
Beschluss über die Festsetzung der Wesentlichkeitsgrenze für Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresab-
schlüsse gem. § 62 Abs. 1 und 5 SächsKomHVO
Der Gemeinderat Trebendorf beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 05.06.2024 die Festsetzung der Wesentlichkeitsgren-
ze in Höhe von 0,2 Prozent für Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse gemäß § 62 Abs. 1 und 5 Säch-
sKomHVO.

***
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Beschluss TD 23 / 2024
Beschluss über den Grundsatz zum Verzicht auf Bestandteile gemäß § 88 Abs. 5 SächsGemO im Rahmen der Erstellung 
der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2015 bis 2020
Der Gemeinderat Trebendorf beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 05.06.2024, dass im Rahmen der Erstellung der Jahres-
abschlüsse 2015 bis 2020 auf die Bestandteile gemäß § 88 Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 SächsGemO und auf die Erstellung der 
Bestandteile gemäß § 63 Abs. 9 Nr. 3, 7-10 SächsKomHVO verzichtet werden kann.

Trebendorf, den 06.06.2024

Robert Sprejz
Bürgermeister

Annahme und Verwendung von Spenden
Nach der Hauptsatzung vom 10.11.2022 der Gemeinde Trebendorf § 10 (2) Nr. 14 wurden nachfolgend genannte Spende durch 
den Bürgermeister angenommen und diese sind wie angegeben zu verwenden:

Name Wert in € Verwendung Art eingegangen
Schimko, Thomas 30,00 € Spende Jugendfeuerwehr Geldspende 08.05.2024

Hinweis:
Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 4 Nr. 2b EStDV für Spenden:
Wenn Sie die Gemeinden mit einer Geldspende bis zu 300 EUR (je Einzelspende) unterstützen, benötigen Sie keine gesonderte 
Zuwendungsbestätigung von uns.
Es genügt, wenn Sie Ihrem Finanzamt das Dokument zusammen mit einem Bareinzahlungsbeleg oder einer Buchungsbestä-
tigung Ihres Kreditinstituts, etwa in Form des abgestempelten Überweisungsbeleges und ggf. des Kontoauszuges, mit Ihrer 
Steuererklärung vorlegen.

Bekanntmachung

der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung 
der Gemeinde Trebendorf im Jahr 2023 nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG

1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten
Betriebskosten je Platz

(Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h

in €
Kita 9 h

in €
Hort 6 h

in €
erforderliche
Personalkosten

1.053,36 € 438,90 € 237,01 €

erforderliche
Sachkosten

257,97 € 107,49 € 58,04 €

erforderliche
Betriebskosten

1.311,33 € 546,39 € 295,05 €

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten.
(z. B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden).

2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
Betriebskosten je Platz

(Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h

in €
Kita 9 h
vor SVJ

Hort 6 h
in €

Landeszuschuss 271,07 € 271,07 € 180,72 €
Elternbeitrag
(ungekürzt)

200,00 € 100,00 € 60,00 €

Gemeinde
(incl. Eigenanteil
freier Träger)

840,26 € 175,32 € 54,33 €

Anke Rathner
Sachbearbeiterin
Hauptamt
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Sprechstunde zum Erwerb von Flurstücken
Wir bitten bei einem evtl. erforderlichem Gesprächsbedarf im Bürgerbüro, zum Erwerb von unbebauten Flurstücken, 
um eine terminliche Abstimmung.

Hierfür können Sie sich gern an nachfolgenden Ansprechpartner von der Lausitz Energie Bergbau AG wenden:

Herrn David Krautz
Tel.: 0355-2887-2514
E-Mail: david1.krautz@leag.de

Wann erscheint die nächste 
Ausgabe? Scan mich!
Ihr Amtsblatt Schleife

Lageplanausschnitt Standort Alt und Neu

Neue Sirenenanlage in Trebendorf

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Gemeinde Trebendorf errichtet voraussichtlich in der  
32. Kalenderwoche eine neue Sirenenanlage.

Begründung:
Die aktuelle Sirenenanlage auf dem Telekomfunkmast ist nur 
zur Miete auf dem Mast geduldet und verursacht für die Ge-
meinde jährlich enorme Kosten aufgrund Miete und Strom.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2023 ein Fördermittelantrag 
für eine neue Sirenenanlage gestellt.
Dieser Antrag wurde bewilligt und wird im Juli umgesetzt. Die 
Kosten für die Errichtung werden zu einem hohen Prozentsatz 
gefördert, der Eigenanteil beträgt etwa die Höhe der aktuel-
len Mietkosten.

Die Errichtung der Sire-
nenanlage erfolgt auf 
dem Hof des Gemein-
deamtes (Alte Schule). 
Grund für die Wahl des 
Standortes, welche auch 
auf Empfehlung des Her-
stellers getroffen wurde, 
ist die Gewährleistung 
einer ausgezeichneten 
Beschallung.
Die Gemeinde und die 
Feuerwehr bedanken 
sich für ihr Verständnis.

Beispielansicht Sirene
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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des 

Gemeinderates Trebendorf am 09.06.2024 
 

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 das Wahlergebnis in der Gemeinde Trebendorf 
wie folgt festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 588 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 462 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 11 
Zahl der gültigen Stimmzettel 451 
Zahl der gültigen Stimmen 996 
 
Es fand eine Mehrheitswahl statt. Die Bewerberinnen und Bewerber und andere Personen mit den höchsten 
Stimmenzahlen sind in der Reihenfolge dieser Zahlen gewählt. 
 

  Stimmen Sitze 

1 Wählervereinigung Trebendorf 986 8 

2 Einzelvorschlag 6 0 

3 Einzelvorschlag 3 0 

4 Einzelvorschlag 1 0 
 
Wahlkreis 1  Gemeinde Trebendorf 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung gewählt. 
 
Wählervereinigung Trebendorf 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

1 Husse, Thomas, Werk-Feuerwehrmann 162 

2 Struck, Christian, Werk-Feuerwehrmann 142 

3 Gärtig, Frank, Rentner 132 

4 Manthei, Benjamin, Tagebau-Spezialwerker 131 

5 Kowalick, Bernd, Sachbearbeiter 110 

6 Kliemann, Enrico, Anlagenführer 74 

7 Mettke, René, Servicekraft 61 

8 Radtke, Uwe, Rentner 55 
 
Die nachfolgend genannten Personen sind in die genannte Vertretung als Ersatzpersonen gewählt. 
 
Wählervereinigung Trebendorf 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

9 Gürbig, Thomas, selbständig 54 

10 Hoffmann, Jarno, Lagerist 41 

11 Bierbaum, Markus, Teiledienstservice Autohaus 24 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

12 Rohrbach, Katrin 6 
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Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

13 Kraink, Ariane 3 
 
Einzelvorschlag 
 
Lfd. 
Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand Stimmen 

14 Knaack, Peter 1 
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Görlitz, 
Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 
Zjawne wozj   
 

 
  

  

 
 
Schleife, den 26.06.2024 

 
Jörg Funda 
Bürgermeister 
erfüllende Gemeinde 
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Verwaltungsgemeinschaft

Bekanntmachungen

Beschluss GA 05 / 2024
Beschluss zur Abwägung Flächennutzungsplan VG Schleife
Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schleife beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 22.05.2024,
1. Die Bedenken und Anregungen entsprechend den eingegangenen Stellungnahmen zur Beteiligung der Behörden, sonsti-

ger Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sowie von Bürgern entsprechend § 4 (2) BauGB und der Öffentlich-
keit entsprechend § 3 (2) BauGB hat der Gemeinschaftsausschuss der VG Schleife in der öffentlichen Sitzung geprüft.

2. Der Gemeinschaftsausschuss der VG Schleife bestätigt das Abwägungsprotokoll vom 25.04.2024 (Teil 1 und Teil 2) zur Ab-
wägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Bürger zu dem Flächen-
nutzungsplan. Die festgestellten Änderungen sind in die Unterlagen aufzunehmen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger, die Bedenken 
und Anregungen zum Entwurf des Flächennutzungsplanes erhoben haben, von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe 
in Kenntnis zu setzen.

Schleife, 23.05.2024

Jörg Funda
Vorsitzender Gemeinschaftsausschuss

Beschluss ZV 05 / 2024
Beschluss über die Kalkulation der Entgelte
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Erholungsgebiet Halbendorfer See“ beschließt in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 13.05.2024 die Kalkulation über die Entgelte für das Jahr 2024 in der vorgelegten Fassung vom 13.05.2024.

***

Beschluss ZV 06 / 2024
Beschluss über die Festsetzung der Entgelte
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Erholungsgebiet Halbendorfer See“ beschließt in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 13.05.2024 die unterjährige Entgeltanpassung des Zweckverbandes „Erholungsgebiet Halbendorfer See“ wie folgt.

Entgelte neu
Nebensaison Hauptsaison

1. Preispaket Zeltstellplatz pro Übernachtung
1 Erwachsener und 1 Zelt 12,00 € 14,00 €
Gesamtpreis pro Tag 12,00 € 14,00 €

Entgelte neu
Nebensaison Hauptsaison

2. Preispaket Caravanstellplatz pro Übernachtung
2 Erwachsene und 1 Caravan und 1 PKW mit Wohnwagen/Bulli 22,00 € 27,00 €
Gesamtpreis pro Tag 22,00 € 27,00 €

Schleife, den 14.05.2024

Sebastian Bertko
Stellv. Verbandsvorsitzender
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Mitteilung zum Abbrennen von Feuerwerken

Feuerwerkskörper der Klasse II (Silvesterartikel) dürfen gemäß 
§ 23 Abs. 1 der 1. Sprengstoffverordnung (1. SprengV) in der 
Zeit vom 02.Januar bis 30.Dezember eines Jahres nicht abge-
brannt werden. Wer ein Feuerwerk beabsichtigt abzubrennen, 
hat dies gem. § 23 Abs. 2 der 1.SprengV zwei Wochen vorher 
der zuständigen Behörde (Gemeinde) anzuzeigen. Den An-
trag können Sie auch auf unserer Homepage www.schlei-
fe-slepo.de herunterladen und ausgefüllt im Gemeindeamt 
Schleife, Friedensstr. 83 in 02959 Schleife oder per E-Mail an 
post@schleife-slepo.de einsenden.

1. Die Ausnahmegenehmigung kann die Gemeinde als zu-
ständige Behörde nach § 24 Abs 1 Satz 1 der 1. SprengV 
erteilen. Für die Ausnahmegenehmigung wird eine Ge-
bühr gem. SächsKV § 1, Anlage 1, Pkt. 84,1.22 erhoben.

Ordnungswidrig handelt, gem. § 46 Pkt. 8 der 1. SprengV, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig eine Vorschrift des § 23 Abs.1 über 
die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände oder des § 23 
Abs. 2 über die Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks zu-
widerhandelt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden.

Anett Sergon
Sachbearbeiterin
Hauptamt

Öffentliche Bekanntmachung über abgegebene Fundsachen

Das Fundbüro ist verpflichtet, Fundsachen mindestens sechs 
Monate lang aufzubewahren. Meldet sich der Eigentümer in-
nerhalb dieser Zeit nicht, so hat der Finder/die Finderin An-
spruch auf den gefundenen Gegenstand. Wird dieses Recht 
vom Finder/von der Finderin nicht wahrgenommen oder han-
delt es sich bei den Fundsachen um in öffentlichen Gebäuden 
oder Verkehrsmitteln gefundene Gegenstände, wird die je-
weilige Gemeinde selbst Eigentümerin der Sachen.

In der Zeit vom 04.06.2024 bis zum 11.06.2024 wurden folgen-
de Gegenstände im Fundbüro abgegeben:

• 1x kabellose Kopfhörer
Die Eigentümer werden gemäß §§ 980, 981 BGB aufgefordert, 
innerhalb von 6 Wochen nach der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ihre Rechte in der Gemeindeverwaltung 
Schleife, Friedensstraße 83, 02959 Schleife – Sekretariat – Tele-
fon: 035773-7290, geltend zu machen.

Elisa Wache
Sachbearbeiterin
Hauptamt

Stellenangebot - Freiwilliges Soziales Jahr in der Grundschule  
des Deutsch-Sorbischen Schulkomplexes

Wir suchen für das Schuljahr 2024/2025 ab dem 01.09.2024 
bis 31.08.2025 für unsere Grundschule im Deutsch-Sorbischen 
Schulkomplex, Spremberger Straße 25 in 02959 Schleife

eine/n Bundesfreiwilligendienstleistende/n (m/w/d) für 35 
Stunden/wöchentlich.

https://www.grundschule-slepo.de

Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden ca. 200 Schulkinder in 
der Grundschule unterrichtet.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
• Unterrichtsbegleitung,
• Unterstützung der pädagogischen Arbeit,
• Begleitung bei Unterrichtsgängen,
• Mitgestaltung der GTA-Angebote.

Sie sollten Spaß an der Arbeit mit Kindern und die Fähigkeit, 
auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen, haben. Kreati-
vität, Interesse an der Gestaltung des Schulalltags und Enga-
gement sind uns ebenfalls wichtig.

Wir suchen nach verantwortungsbewussten Personen, die 
dazu beitragen möchten, eine positive Entwicklungsumge-
bung für Kinder zu schaffen. Als Teil des Teams haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und wert-
volle Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern zu sammeln.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in päda-
gogischen Berufsfeldern sowie eine monatliche Vergütung in 
Höhe des Taschengeld von aktuell 380,00 € brutto.

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte per 
E-Mail an hauptamt@schleife-slepo.de.

Weitere Kontaktdaten
Ansprechpartner: Anke Rathner
Telefon: 035773 /72931
E-Mail: kita.schule@schleife-slepo.de

Hinweis der Gemeindeverwaltung zu Stellenausschreibungen
Aktuelle Stellenausschreibungen werden auf unserer Internet-
seite www.schleife-slepo.de/jobs/index.ph unter der Rubrik 
„Auf einen Blick“ veröffentlicht.
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Medieninformation Landesamt für  
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Achtung – Frühlingskreuzkraut breitet sich aus
Schnelle Bekämpfung der giftigen Pflanze ratsam
Das giftige Frühlingskreuzkraut ist in Sachsen auf dem Vor-
marsch. Beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) gehen dazu vermehrt Meldungen ein. Be-
sonders betroffen sind Ost- und Nordsachsen. Um die Aus-
breitung des Frühlingskreuz-krauts in ganz Sachsen zu erfas-
sen, hat das LfULG ein Monitoring gestartet.
Das Frühlingskreuzkraut enthält für Menschen und Tiere ge-
sundheitsschädliche Pyrrolizidinalkaloide (PA). Alle Pflanzen-
teile sind giftig. Die höchste Konzentration wird in der Blüte 
erreicht. Eine Aufnahme durch den Menschen ist durch das 
Miternten als Beikraut in Blattsalaten, Gewürzen, Kräutertees 
und Wildkräutern möglich und kann die Leber schädigen. 
Bei Pferden und Rindern kann die Aufnahme weniger Milli-
grammPA über einen längeren Zeitraum zu schweren Vergif-
tungen durch die Schädigung der Leber führen. Schafe sind 
weniger gefährdet.
Das Frühlingskreuzkraut ist eine krautige, 10 bis 50 Zentime-
ter hohe Pflanze mit gelben margeritenartigen Blüten. Sie tritt 
vor allem auf Brachen, Stilllegungsflächen, Grünland, Futter-
flächen sowie an Feld- und Straßenrändern auf.
Futter, Silage und Heu von 
stark mit Frühlingskreuzkraut 
befallenen Flächen dürfen 
nicht in den Verkehr gebracht 
und verfüttert werden. Ein-
zelpflanzen sollten mit der 
Wurzel herausgerissen und in 
der Restmülltonne entsorgt 
werden. Bei mehreren Pflan-
zen oder größeren Beständen 
ist vorzugsweise mindestens 
zweimal kurz vor der Blüte 
und vor der Samenbildung 
zu mähen. Danach sollte das 
Mähgut beräumt und in Kom-
postieranlagen mit thermi-
scher Behandlung oder in Müllverbrennungsanlagen entsorgt 
werden, um die weitere Verbreitung einzudämmen.

Reisezeit – auf gültige Dokumente achten!
Bei den Reisevorbereitungen sollte man nicht vergessen, die 
Personaldokumente auf ihre Gültigkeit zu kontrollieren.
Nur dann, wenn bei der Urlaubsreise die Bundesrepublik 
Deutschland nicht verlassen wird – wenn also der Urlaub aus-
schließlich im Inland erfolgt – besteht erst ab dem 16. Lebens-
jahr die allgemeine Ausweispflicht.
Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig – ca. 8 Wochen vorher - 
beim Reisebüro oder beim Auswärtigen Amt 
(https://www.auswaertiges-amt.de) über die Einreisebestim-
mungen, damit noch genügend Zeit zur Beantragung eines 
neuen Dokumentes bleibt.

Aufgrund der hohen Nachfrage kommt es aktuell zu län-
geren Lieferzeiten von Personalausweisen und Reisepäs-
sen bei der Bundesdruckerei!

Kinder benötigen stets ein eigenes Ausweisdokument. Kon-
trollieren Sie auch bei noch gültigen Kinderreisepässen, ob 
größer gewordene Kinder noch anhand des Lichtbilds in ih-
rem Reisedokument eindeutig identifiziert werden können.
Bitte beachten sie, dass ab Januar 2024 wegen einer Geset-
zesänderung keine Ausstellung von Kinderreisepässen mehr 
möglich ist.
Bereits ausgestellte Kinderreisepässe behalten ihre Gültigkeit 
bis zum Ablaufdatum. Eltern, die mit ihren Kindern ins Ausland 
reisen möchten, müssen nun einen Personalausweis oder Rei-
sepass für ihr Kind beantragen. Diese Dokumente sind sechs 
Jahre gültig.

Marion Mücke
Meldebehörde Gemeinde Schleife

Der Sozialverband VdK Sachsen e. V. 
Ortsverband Weißwasser informiert

Jeden 2. Mittwoch im Monat führt der Sozialverband VdK 
OV Weißwasser seine Sozialberatungssprechstunden

am Boulevard (mittlere Ebene) durch.

Mitglieder und Interessenten haben die Möglichkeit, sich 
z.B. zu Renten-, und Behindertenrecht, Gesetzliche Kran-
ken-, Pflege- und Unfallversicherung, Arbeitslosenversi-

cherung und Grundsicherung beraten zu lassen.

Sozialberatung im Monat Juli

10.07.2024

Terminvergabe unter 03576 2529986
oder persönlich zu den Ehrenamtssprechzeiten

(1. und 3. Donnerstag von 10 – 13 Uhr)
(2. und 4. Donnerstag von 14 – 17 Uhr)

außerhalb dieser Zeit 035772 40957 (Frau Reckusch)

Wir freuen uns Sie begrüßen zu können.

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Weißwasser e. V.

Der nächste Blutspendetermin

findet am Mittwoch, den 28.08.2024

in der Zeit von 15:00 - 19:00 Uhr

im Deutsch-Sorbischen Schulkomplex 

in Schleife statt. D
R

K
 B

lu
ts

p
e
n
d
e
d
ie

n
st

 S
a
ch

se
n

Änderungen vorbehalten!

www.drk-weisswasser.de

Tel.: 03576 / 24 70 37
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Informationen
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Das Schuljahr 2023/2024 ist nun zu Ende. Seit langem geht es nun wieder einmal Mitte 
Juni in die Sommerferien.Hinter uns liegt ein erfolgreiches Schuljahr mit vielen tollen 
Höhepunkten.  

Zu einem besonders schönen Event wurde das Fest der sorbischen Sprache.  
Die Klassen 1 und 2 erlebten viel Interessantes rund um sorbische Lieder und Tänze 
sowie Wissenwertes um sorbische Trachten und Sagen. Klasse 3a war auf dem 
Schusterhof zu Gast und Klasse 3b auf dem Njepila-Hof in Rohne. Viele fleißige Helfer 
präsentierten den Drittklässlern frühere Erntebräuche der Sorben unserer Region. Die 
Schüler konnten sich selbst bei der Grasmahd mit der Sense ausprobieren, 
landwirtschaftliche Geräte kennenlernen, ein typisches sorbisches Mittagessen vorbereiten 
und natürlich auch essen. Immer wieder wird ein Besuch sowohl in Trebendorf auf dem 
Schusterhof sowie auf dem Njepila-Hof zu einem besonderen Erlebnis für unsere 
Schüler.Danke, dass es stets so viele fleißige Helfer auf beiden Höfen gibt!! 

Die Klassen 4 waren auf dem Fragepfad unterwegs und nutzten ihr Wissen aus dem 
Sorbisch- und Sachunterricht zur Lösung der Rätsel entlang des Borstelweges. 
Auch diesmal hatte unsere Koodinatorin für Sprachen, Silvia Seitz, alles bis ins Detail 
vorbereitet. Ein herzliches Dankeschön gilt ihr für die tolle Vorbereitung des diesjährigen 
Festes der sorbischen Sprache. 

Mitte Mai beteiligte sich eine Schulauswahl im Helmut-Just-Stadion in Krauschwitz am 
Staffellauf der Grundschulen. Es nahmen Sportler der Klassen 1-4 aus Grundschulen 
unserer Region und aus Polen teil. Anja Sämisch und Bettina Scholz betreuten das Team 
aus Schleife.  
Unser Schulteam belegte einen sehr guten zweiten Platz und war richtig schnell und 
geschickt im Wettkampfgeschehen zu erleben. Ein Dank an alle Eltern,welche ihre Kinder 
nach Krauschwitz begleiteten und alle Aktiven während der Wettkämpfe mächtig 
motivierten! 

Erstmalig ging es mit der Floorballmannschaft aus dem GTA zum Turnier nach Bautzen. 
Patrick Jaeschke hatte mit Schülern der Klasse 4 ganz fleißig trainiert und führte diese im 
Turnier auch zum Sieg. Ein riesiges Lob an euch!  

Unser schon zur Tradition gewordene Frühjahrscrosslauf fand auch wieder bei bestem 
Wetter statt. Herr Tschirner hatte die 800-m-Strecke ausgemessen und startete die Läufe 
für die einzelnen Klassenstufen. Prima und vielen Dank Herr Tschirner, dass Sie uns 
wieder so aktiv unterstützt haben! 
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Am 31.05. kurz vor dem Kindertag trafen sich alle zum Spiel- und Sportfest auf dem 
Sportplatz.  
Ein großes Dankeschön an Herrn Fiedler für die Bereitstellung der Hüpfburg und für die 
tollen Bälle,an alle Kolleginnen und Kollegen, an die Erzieherinnen und Erzieher für die 
Betreuung der Spielstationen und an Bettina Scholz, welche alles so toll vorbereitet hatte. 
Danke auch an die Obeschule, die organisierte, dass zwei Schüler mit ihrer Disco für eine 
Kindetagsstimmung sorgten. Auch das Wetter hatte so gut gepasst. 
Rundherum ein schöner Tag vor dem Kindertag für alle!  

In den letzten Schulwochen waren einige Klassen noch zu Wandertagen unterwegs. 
Klasse 4 ging auf Klassenfahrt. Für Klasse 3 ging es zur  Exkursion nach Görlitz und  
Klasse 1 war mit Frau Hornschuh unterwegs. 

Für alle zu einem ganz besonderen Highlight wurde der Badeausflug in das Erlebnisbad 
nach Krauschwitz. 

An dieser Stelle nun ein großes Dankschön an alle Wegbegleiter und Mitstreiter in 
unserem Schulkomplex für ihre Unterstützung im vergangenen Schuljahr! 
An alle Kolleginnen und Kollegen, an alle Schülerinnen und Schüler, an Patrick Stützer 
und Annette Dainz in der Verwaltung, für all ihre Flexibilität und ihr Engagement beim 
Meistern von so mancher Herausforderung im Schulalltag.  
Danke liebe Eltern für Ihre Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Der letzte Schulalltag wurde noch einmal zum besonderen Höhepunkt. Alle erhielten ihr 
Zeugnis. Die Viertklässler gingen zum letzten Mal durch unsere Grundschultüren und es 
war der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen.Sehr würdevoll erhielten sie zum 
Abschluss ihrer Grundschulzeit ein Diplom und eine Sonnenblume. 

44 Schüler werden ab September ihre weitere Schulzeit in der Oberschule oder auf dem 
Gymnasium fortsetzen.  

Wenn das Schuljahr nun endet, wünschen wir uns alle sonnige Ferien, einen erholsamen 
Urlaub und dann ab Anfang August setzen wir alle Hoffnung darauf, dass ein weiteres 
erfolgreiches Schuljahr uns erwartet. 

Allen nun eine gesunde Zeit und einen wunderschönen Sommer! 

Herzliche Grüße / wutrobne postrowy 

Petra Rübesam 
Schulleiterin  
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Klassenfahrt nach Reichwalde 

06.-08.05.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest der sorbischen Sprache- 14.05.2024 

 

Exkursion zur Landeshauptstadt Dresden 22.05.2024 
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Medienprojekt 05./06.06.2024 

Floorballturnier 26.05.2024 in Bautzen 

Spiel- & Sportfest 31.05.2024 
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 Grundschule Schleife 
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Crosslauf am 17.05.2024 
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Gemeinsam für ein

lebendiges Dorfleben! 

Unser Dorfklub sucht neue Mitglieder!Unser Dorfklub sucht neue Mitglieder!
Gemeinsam möchten wir das DorflebenGemeinsam möchten wir das Dorfleben

aktiv und bunt gestalten.aktiv und bunt gestalten.

Werde Mitglied und bringe dichWerde Mitglied und bringe dich 
in unser Dorfleben ein!in unser Dorfleben ein!
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Werde Teil des Dorfklubs Rohne e.V.!
Der Dorfklub Rohne e.V. setzt sich dafür ein, unsere wertvollen

Traditionen zu bewahren und das Dorfleben lebendig zu gestalten. 
Dies gelingt nur durch ehrenamtliches Engagement.

Das Jahr beginnt für die Mitglieder traditionell mit dem Ausrichten des
Zampern, einem alten sorbischen Brauch, und dem dazugehörigen

Zampertanz für alle Einwohner. Die Verpflegung beim Hexenbrennen und
dem Maibaumstellen sind weitere Punkte im Veranstaltungskalender, die

von uns übernommen werden. Das letzte große Event vor der
Sommerpause ist das Kinderfest mit Maibaumwerfen, bei dem Spiel und
Spaß im Vordergrund stehen. In der Adventszeit organisiert der Dorfklub

die Seniorenweihnachtsfeier für die Dorfgemeinschaft und beteiligt sich am
Weihnachtsmarkt auf dem Njepila-Hof.

Diese und viele weitere großartige Feste organisieren wir 
gemeinsam – oft auch in Zusammenarbeit mit 

anderen Vereinen im Dorf.

  0176 64775269

Sven Mischke
Mulkwitzer Weg 94e

02959 Schleife-Rohne
dorfklub.rohne@gmx.de

Warum du dabei sein solltest:
Erlebe Gemeinschaft und Zusammenhalt
regelmäßige Vereinstreffen und gemeinsame Ausflüge
Nimm an spannnenden Veranstaltungen und Festen teil
Trage dazu bei, das Dorfleben aktiv mit zu gestalten
Unterstütze sinnvolle Projekte und Aktivitäten im Dorf

Interessiert? Kontaktiere uns einfach:

Unsere Traditionen und Veranstaltungen

Werde Teil des Dorfklubs Rohne e.V
Rohne e.V. setzt sich dafür ein, unse

ewahren und das Dorfleben lebend
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Evangelische Kirchengemeinde Schleife 
Ewangelska wosada Slepo
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Evangelische Kirchengemeinde Schleife 

 

 

 

 

 

Anmeldung zu den Kinderbibeltagen vom 29. - 31. Juli 2024 von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem 
Pfarrgelände der Evangelischen Kirchengemeinde Schleife, Friedensstraße 68, 02959 Schleife 
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Evangelische Kirchengemeinde Schleife 

 

 

 

 

 

 
 

Anträge auf finanzielle 
Unterstützung sind möglich 
 

 

 

Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 
Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 

Evangelisches Gesangbuch Nr. 334  Martin G. Schneider 1963    
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Friedensstraße 42 Dorfstraße 26
02959 Schleife 02953 Halbendorf

Ansprechpartner: Wilfried Buchheim - Tel. 035773 76416

 Unsere Veranstaltungen:

MITEINANDER    GLAUBEN    LEBEN

BIBELGESPRÄCH
Mittwoch 19.30 Uhr

JUGEND

GOTTESDIENST

30.06.  in Schleife
07.07.  in Halbendorf
14.07.  in Schleife
21.07.  in Halbendorf
28.07.  in Schleife

JUNGSCHAR + TEENIES

KINDERGOTTESDIENST

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Schleife

Das Donnergrollen der ersten Sommergewitter ist weithin zu hören. Man kann es eigentlich nicht 

überhören. Egal wo man sich gerade befindet, man nimmt es wahr und reagiert darauf. Mit Angst, 

Gleichgültigkeit oder Vorfreude auf die lang ersehnte Abkühlung. Gottes Stimme wird in der Bibel mit 

starkem Donner verglichen. Oder auch mit dem Rauschen von vielen Wassern. Wenn man am Rand eines 

aufgewühlten Ozeans oder vor einem Wasserfall steht, bekommt man eine Ahnung davon, wie es sich 

anfühlt, wenn der Schöpfer der Welt zu einem spricht. Das tut er in der Bibel nämlich immer wieder: er 

spricht einzelne Menschen direkt mit ihrem Namen an. Dabei wiederholt er den Namen meist zweimal, 

um die volle Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Reaktionen auf diese Ansprachen fallen dabei höchst 

unterschiedlich aus. Während Saulus zu Boden fällt und „Wer bist du Herr?“ ruft, antworten die, die Gott 

schon länger persönlich kennen meist einheitlich mit „Hier bin ich Herr!“. Die Frage der Reaktion auf 

Gottes Reden bleibt auch bei dir und mir hängen. Antwortest du mit „Wer bist du?“ ? – Fragst du dich, 

wer dieser Gott ist oder wie er sich das Leben vorgestellt hat? Jede dieser Fragen bringt dich weiter. Oder 

kennst du Gott schon und antwortest mit „Hier bin ich!“ ? – Hier bin ich, um dir mit ungeteilter 

Aufmerksamkeit zuzuhören. Hier bin ich, bereit umzusetzen, wozu du mich aufforderst.

Der nächste Donner kommt als Erinnerung: Gott spricht auch heute! Wie antwortest du?

„Die Stimme des 
Herrn ist stark, 
die Stimme    
des Herrn ist 
herrlich.” 

 

Psalm 29,4

  ANGEDACHT  

Sonntag 10.30 Uhr

SOMMERPAUSE

HERZLICHE EINLADUNG

Hier gibt es guten Kaffee, Kuchen, Waffeln, Eisschokolade, gute Gespräche,
Spielenachmittage, verschiedene Bücherangebote oder einfach 

mal Zeit mit Freunden oder Familie verbringen.

Mittelstraße 7, 02943 Weißwasser (mit barrierefreiem Seiteneingang)

Tel.: 03576/5445919
cafe.kompass@fish-lausitz.de

Sommer - Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13-17 Uhr

Spielenachmittag, jeden Mittwoch 14-16 Uhr 

https://fish-lausitz.de/cafe-kompass

E.B.

ins Café Kompass

26.06.  in Schleife
03.07.  in Halbendorf
10.07.  in Schleife
17.07.  in Halbendorf
24.07.  in Schleife
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Serbski kulturny centrum Slepo
Sorbisches Kulturzentrum Schleife

Friedensstraße 65 
02959 Schleife  

Tel.: 035773/77230  
Fax: 035773/77233

schleife@sorbisches-kulturzentrum.de
www.sorbisches-kulturzentrum.de

Friedensstraße 65, 02959 Schleife, Telefon 035773/77230 
                                                        

www.sorbisches-kulturzentrum.de
schleife@sorbisches-kulturzentrum.de

 

 

Dieses Puppenspiel entstand 
nach einem Kinderbuch von 
Jan Marks und Aurelie Fyferling. 
Es geht um ein Segelschiff und 
die Träume einer Piratenbande.
Der eine Pirat ist besonders 
klein, der andere kocht gut 
und der dritte scheuert das 
Deck. Außerdem gibt es noch 
Marie, die Chefin...

Piratenbande Donnerblitz
Puppenspiel mit Uta Davids
26. Juni 2024, 10:00 Uhr, Eintritt: 5,- € 

Öffnungszeiten: Di - Fr: 10 - 17 Uhr, So: 13 - 17 Uhr

Merja und Torsten J. Rentsch
Atelier Salz aus Wartha / ze Stróže

 
„aneinander - hromadźe“

Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober 2024 
zu sehen.
Wustajeńca traje hač do 30. winowca 2024.  

Ausstellung - wustajeńca

2. November 2024    20:00 Uhr

CRAZY BIRDS
… als „das Buch electra geschlossen war“… stießen deren Sänger 
Gisbert Koreng und der Keyboarder Andreas „Bruno“ Leuschner zu 
den „CRAZYBIRDS“, die Band, mit der „electra“-Gitarrist Ecki Lipske 
schon seit langem musikalisch unterwegs ist. 

10. November 2024    16:00 Uhr

Afrika - wilde Tiere vor der Kamera  
Reisevortrag - Multivisionsshow mit Roland Lubiger
Sambia-Malawi-Kenia-Safari-Foto-Expedition

24. November 2024    16:00 Uhr

Tatort Weihnachten mit Charles Brauer
amüsante, kuriose Geschichten gelesen vom Tatort Kommissar 
Brockmüller alias Charles Brauer, am Piano Christian von der Goltz

1. Dezember 2024    16:00 Uhr

Bräuche-Trachten-Traditionen im Advent
Programm mit dem Sorbischen Folkloreensembles Schleife

6. Dezember 2024    19:30 Uhr

Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter müssen 
Weihnachten feiern
Musik-Weihnachts-Ehe-Kabarett mit Anja Sonntag und Stefan Gocht

15. Dezember 2024    15:00 Uhr

Kleiner Pinguin
Gastspiel der Landesbühnen Sachsen
mobiles Figurentheater von Franziska Till für Kinder ab 3 Jahren

Kulturtipps 2024
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Schützenhaus Groß Düben
Schützenverein Groß Düben e.V.

wird bekannt gegeben
Seniorengemeinschaft Schleife

Waldsee Groß Düben
Alle Vereine Groß Düben

Halbendorfer See
Kulturverein Halbendorfer See e.V.

Njepila Hof Rohne
Njepila Hof e.V.

Halbendorfer See

wird bekannt gegeben
Seniorengemeinschaft Schleife

Schützenhaus Groß Düben
Schützenverein Groß Düben e.V.

SV Lok Schleife e.V. - Abteilung Handball

03.07.2024 Seniorentreff

02.07.2024 Versammlung

06.07.2024 Strandfest der Vereine

19.-21.07.2024 36. Neptunfest

24.07.2024 Seniorentreff

27.07.2024 Adlerschießen zum 
Schützenfest 

20.07.2024 Sommerfest

20.-21.07.2024
25. Beachhandballturnier 

zum Neptunfest am 
Halbendorfder See

JJuullii

Danksagung Feuerwehr Einsatz

Ich möchte den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Schleife für ihren Einsatz am Samstagabend, den 
04.05.2024 in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst 
von ganzem Herzen „Danke“ sagen.

Bathow Petra
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Michael Skorna

Beratungs- und Geschäftsräume
am Boulevard (oberer Abschnitt)

Rosa-Luxemburg-Straße 13
02943 Weißwasser

( 03576 - 216 333
 www.lausitzer-trauerhilfe.de
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Aufgabenschwerpunkte Verkauf
✔ Verkauf von Anzeigen und Medialeistungen 
✔ Verkauf crossmedialer Produkte
✔  Betreuung des bestehenden Kundenstammes 

sowie Neukundenakquise
✔ Beratung telefonisch oder vor Ort
✔ Angebotserstellung per E-Mail

Ihre Stärken
✔ flexibel, kommunikationsstark, ein Verkaufstalent
✔ hungrig nach Erfolg
✔ Auch als Quereinsteiger aus dem kaufmännischen  

Bereich können Sie sich bewerben.

Wir bieten
✔ selbstständiges Arbeiten in einer Festanstellung
✔  interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
✔ Einarbeitung sowie Schulungen bei Bedarf
✔ technische Ausstattung von Arbeitsmitteln

Für alle Stellen suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit!

Aufgabenschwerpunkte Umbruch
✔ Layout von Text- und Anzeigenseiten
✔ Aufbereitung der Daten für den Druck

Aufgabenschwerpunkte Redaktion – Online
✔ Texterfassung in der browserbasierten Anwendung
✔ Aufbereitung dieser für die Weiterverarbeitung
✔ App-Support im Backend der App
✔  Kunden-Support: Erstschulungen und Hilfestellung 

bei Anwendungsproblemen

Ihre Stärken
✔  solide Computerkenntnisse
✔ freundliche Umgangsformen am Telefon
✔  idealerweise Berufserfahrung in der Medienbranche
✔ geübtes Auge für Rechtschreibung und Gestaltung
✔	teamfähig, flexibel einsetzbar und lernfähig
✔ gute kommunikative Kompetenzen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
bewerbung@wittich-herzberg.de

Stichwort „Bewerbung Verkauf“ 
Stichwort „Bewerbung Umbruch“ 
Stichwort „Bewerbung Redaktion – Online“
 
LINUS WITTICH Medien KG 
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster) 
www.wittich.de

Komm  
in unser  
Team

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir qualifizierte Mitarbeiter (m/w/d) für:

■	Verkauf (m/w/d)           ■	Umbruch (m/w/d)          ■	Redaktion – Online (m/w/d) 

Hilfe in schweren Stunden

Henry 
Wadsworth 
Longfellow 
(1807 - 1882)

Diejenigen, die gehen, fühlen 
nicht den Schmerz des Abschieds. 
Der Zurückbleibende leidet.

Mühlenstraße 27 
02943 Weißwasser

Tel.: 03576 21 76 17
info@bestattungen-kaiser-weisswasser.de

Tröstende Worte  
zum Abschied.
Kondolenzratgeber in 
unserer Hausbroschüre. Johannes Kaiser 

Bestattungen 

Fordern Sie unsere  
Broschüre an.



A
nzeigenteil

Ihr Hotel ist eingebettet in eine zauberhafte Hügellandschaft
im Erzgebirge. Die Talsperre Eibenstock liegt ca. 9 km und
das Zentrum von Zschorlau rund 5 km entfernt. Ihr Hotel
empfängt Sie mit Restaurant und Terrasse sowie Wellness-
bereich mit Hallenbad, Sauna, Fitnessbereich und Solarium.

Für Sie inklusive: 
  3 / 5 / 7 ÜbernachtungenHalbpension
 WillkommensgetränkWellnessbereich mit Hallenbad 

und SaunaNutzung des FitnessraumsWLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)u. v. m.

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

05.11. - 28.11.24 99 169 239
17.06. - 04.11.24 139 229 299
29.11. - 19.12.24 179 279 399
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht 

Ihr Hotel liegt zentral im Naturpark Thüringer Wald, am 
Rand des Kneipp-Kurorts Bad Tabarz mitten im Grünen. Es 
verfügt über ein Restaurant, Bar, zwei Terrassen, Fahrrad-
verleih, Aufzug sowie einen Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Saunen, Dampfbad, Fitnessraum und Wellnessanwendungen.

Für Sie inklusive: 
  3 / 5 ÜbernachtungenHalbpension Plus
 Nutzung des Wellnessbereichs* und Fitnessraums 

(lt. Hotelaushang)WLANHotelparkplatz (n. Verfügb.)
*Hallenbad wegen Revisionsarbeiten vom 08.07. - 15.07.24 geschlossen.

Termine & Preise in € / Person im DZ Komfort

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5

01.11. - 19.12.24 199 329

17.06. - 31.10.24 229 345

Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht Kurtaxe: ca. 3,50 € p. P./Nacht

Ihr Hotel am Fuße des Hohen Bogens besteht aus zwei 
Gebäuden und verfügt über ein Restaurant, Bar, Biergarten, 
Spielplatz, KinderClub, Aufzug, E-Bike-Verleih sowie einen 
Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool und Solarien. 

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 ÜbernachtungenAll InclusiveWLAN
Wellnessbereich mit Hallenbad u. WhirlpoolKinderClub 

DONINO (lt. Hotelaushang)Hotelparkplatz (n. V.)

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

17.11. - 21.12.24 139 229 319
03.11. - 16.11.24 149 249 339
17.06. - 13.07.24,  09.09. - 26.10.24 169 269 369
14.07. - 08.09.24,  27.10. - 02.11.24,  
22.12. - 26.12.24 199 329 449

EZ-Zuschlag: 10 €/Nacht Kurtaxe: ca. 3 € pro Person/Nacht

Erzgebirge   Landhotel Am Alten Zollhaus in Zschorlau  

Thüringer Wald   AKZENT Hotel „Am Burgholz“ in Bad Tabarz  

Bayerischer Wald   Hotel Klosterhof in Neukirchen beim Heiligen Blut  

4 Tage • Halbpension
ab €99,p. P.–

Reise-Code: 
amzs

4 Tage • Halbpension Plus
ab €199,p. P.–

Reise-Code: 
amta

4 Tage • All Inclusive
ab €139,p. P.–

Reise-Code: 
klne

Schloss Schwarzenberg

Beispiel Doppelzimmer Komfort

Beispiel Doppelzimmer

Wittich_Amtsblatt_2024-06-17_NO_Sachsen

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reise-
bestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen. Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Beratung & Buchung unter 0261- 29 35 19 618 Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Online buchen auf und in Ihrem Reisebüro
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IHR FACHMANN
vor Ort

 am 02.07.2024 | 11-13 Uhr & 15-17 Uhr 

TAG DER OFFENEN TÜR

Besichtigung einer 2-Zimmer und 4-Zimmer-Wohnung 

Tel.: 03576 2883-33 | vermietung@wgw-weisswasser.de | www.wgw-weisswasser.de 

Berliner Höfe, Berliner Straße 95-97 in Weißwasser 

GLÖCKNER
 Maler   Putzer   Bodenleger
Lassen Sie an Ihre Fassade nur Profis!
Innen wie außen – Qualität
vom Meisterbetrieb

Glöckner GmbH, Lutherstraße 68, 02943 Weißwasser  
Telefon: (03576) 22 20 82, Telefax: (03576) 22 20 83 

www.maler-gloeckner.com

Seit übe
r  

30 Jahren
 bringen

  

wir Farbe
 ins Leb

en!

Ansprechpartner

MMaarrkkuuss  HHoonnkkoo

BAU-SANIERUNG
OO

MEISTERBETRIEB

Mühlroser Str. 7
02959 Trebendorf

Fassadensanierung

Maurer- & Putzarbeiten

Vollwärmeschutz

Fliesen- & Natursteinarbeiten

Gerüstbau

Telefon: 035773 7 00 17
Mobil: 0160 94 157 153

E-Mail: info@honko-bau-sanierung.de
wwwwww..hhoonnkkoo--bbaauu--ssaanniieerruunngg..ddee

Gut gedämmt  
bedeutet viel gespart Anzeige

Gut ein Drittel der Wärmeenergie kann durch nicht gedämmte 
Fassaden nach außen verloren gehen. Angesichts hoher Ener-
giepreise amortisiert sich somit ein energetisches Sanieren noch 
schneller – zusätzlich zu weiteren Vorteilen wie dem angeneh-
meren Raumklima sowie der Wertsteigerung der Immobilie. Des-
halb steht das Dämmen beim individuellen Sanierungsfahrplan, 
den zertifizierte Energieberater für Hauseigentümer erstellen, 
meist an erster Stelle. Bei der Sanierung der Fassade fällt die 
Wahl häufig auf Materialien wie expandiertes Polystyrol (EPS), 
besser bekannt als Styropor. Es verbindet eine konstant hohe 
Dämmleistung mit Langlebigkeit, einfacher Handhabung und ei-
nem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. djd 69222

Duschen statt Vollbad Anzeige

Solange man nicht eine ausgesprochene Vorliebe für Vollbäder 
hat, empfiehlt es sich, so häufig wie möglich zu duschen statt zu 
baden. Bei einem Vollbad wird dreimal soviel Wasser und Ener-
gie verbraucht wie bei einem Duschbad.
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IHR FACHMANN
vor Ort

Errichten von Dachstühlen • Sanierung alter Dachkonstruktionen • Treppenbau, Trockenbau
Fachwerk auf traditionelle Art (Wintergärten, Balkone, Carportbau) • Dachdecker- u. Klempnerarbeiten

Ökologische Häuser
aus Holz- und Lehmbaustoffen zum selber Mitbauen

Die Handwerker Ihrer Region: 
kompetent · freundlich · flexibel
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IHR FACHMANN
vor Ort

Inhaber: Tischlermeister Alf Sergon

TISCHLEREI SERGON
www.tischlerei-sergon.de   E-Mail: Tischlerei.Sergon@t-online.de

Friedensstraße 29 · 02959 Schleife · Tel.: (03 57 73) 7 63 47

• FENSTER – TÜREN – TORE
• INNENAUSBAU

• Rollläden
• MÖBEL

• INSEKTENSCHUTZ

Geschäftszeiten: Montag – Freitag: 7 – 16 Uhr 
ab 16 Uhr und Samstag: nach Vereinbarung

Gewerbegebiet 1 | 02959 Schleife 
Tel.: (03 57 73) 72 00 | Fax: (03 57 73) 7 20 99

www.bierholdt.de

Kiese | Sande | Zierkiesel | Findlinge
Recyclingmaterial für Unterbau 

Streusand für den Winter

Ein Stein setzt Akzente. 
Retroreflektierender Straßenpflaster-Formstein

Energie und bares Geld sparen –  Anzeige

und das Klima schützen
Die Flutkatastrophe in Deutschland war ein Weckruf für viele 
Menschen, die bislang glauben wollten, dass der Klimawandel 
überall stattfindet – nur nicht da, wo sie zu Hause sind. Spätes-
tens jetzt heißt es deshalb: umdenken und loslegen! Wer etwas 
für die Umwelt tun möchte, hat im Alltag zahlreiche Möglichkei-
ten. Warum nicht einfach mal aufs Fahrrad umsteigen und das 
Auto in der Garage stehen lassen? Oder knackfrisches Obst und 
Gemüse direkt beim Bauern vor Ort kaufen? Auch der bewusste 
Umgang mit Fernseher, Laptop & Co. spart jede Menge Strom 
und damit CO2. Doch: Nicht die Elektrogeräte sind für den hohen 
Energieverbrauch verantwortlich, sondern Heizung und Warm-
wasserbereitung. Beides macht hierzulande satte 85 Prozent 
des gesamten Energiebedarfs privater Haushalte aus. Genau 
an dieser Stelle muss angesetzt werden. Experten empfehlen, 
alle Komponenten der Heizungsanlage überprüfen und gege-
benenfalls notwendige Reparaturen und Einstellungen vorneh-
men zu lassen. Beispiel hydraulischer Abgleich: Dieser bewirkt, 
dass jeder Heizkörper genau die Menge an Heizwasser erhält, 
die systembedingt erforderlich ist, um Wärme zügig transpor-
tieren zu können. In der Folge verbessert sich das Wohnklima, 
der Energieverbrauch sinkt. Kräftig sparen lässt sich auch durch 
einen Thermostatwechsel. Denn moderne Regler überwachen 
selbsttätig die Raumtemperatur. Das Beste: Im Rahmen der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird der Ther-
mostatwechsel in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich 
mit 20 Prozent bezuschusst. HLC

Ob Neu-, Aus-, Umbau oder Renovierung …

…die Handwerker Ihrer Region stehen
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

0170 2956922
falko.drechsel@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigen | Beilagen | Druck

Falko Drechsel

Ihr Medienberater

LINUS WITTICH Medien KG

vor Ort
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zur Fertigstellung

Edelstraße 55 
02953 Halbendorf 
Tel.: 035773-7 63 38 
Funk: 0171-7 34 36 31

- Dachstühle, Carports - Dachstühle, Carports 
- traditioneller Fachwekbau- traditioneller Fachwekbau
- Holzbearbeitung alle Art- Holzbearbeitung alle Art
-  Dachdecker- u. -  Dachdecker- u. 
KlempnerarbeitenKlempnerarbeiten

www.zimmerei-kisza.dewww.zimmerei-kisza.de

M&P
Maler und Putzerbedarf 
Beratung und Verkauf

Inh. Sven Baron 
Rohner Weg 6 a • 02959 Trebendorf 

Funk: 01714236872 
E-Mail: mp-bedarf@web.de

Klempnerarbeiten & Komplettbedachung

- Dachentwässerung

- Falzdächer aus Kupfer, Zink
            und Aluminium

- Blechprofile nach Maß

- Spezialanfertigungen aus Blech

- Fassadensysteme aus Metall

BBAAUU
Funk: 0171/ 42 36 872

Rohner Weg 6a
02959 Trebendorf

Fax: 035773 73743
E-Mail: Baron-Bau@web.de

www.Baron-Bau.de

- Neubau

- Um- und Ausbau

- Putzarbeiten

- Pflasterarbeiten

Infos uner:

Klempnerarbeiten & Komplettbedachung

- Dachentwässerung

- Falzdächer aus Kupfer, Zink
            und Aluminium

- Blechprofile nach Maß

- Spezialanfertigungen aus Blech

- Fassadensysteme aus Metall

BBAAUU
Funk: 0171/ 42 36 872

Rohner Weg 6a
02959 Trebendorf

Fax: 035773 73743
E-Mail: Baron-Bau@web.de

www.Baron-Bau.de

- Neubau

- Um- und Ausbau

- Putzarbeiten

- Pflasterarbeiten

Infos uner:

Klempnerarbeiten & Komplettbedachung

- Dachentwässerung

- Falzdächer aus Kupfer, Zink
            und Aluminium

- Blechprofile nach Maß

- Spezialanfertigungen aus Blech

- Fassadensysteme aus Metall

Rohner Weg 6a
02959 Trebendorf

Fax: 035773 73743
E-Mail: Baron-Bau@web.de

www.Baron-Bau.de

- Um- und Ausbau

- Putzarbeiten

- Pflasterarbeiten

Klempnerarbeiten & Komplettbedachung

- Dachentwässerung

- Falzdächer aus Kupfer, Zink
            und Aluminium

- Blechprofile nach Maß

- Spezialanfertigungen aus Blech

- Fassadensysteme aus Metall

02959 Trebendorf
Fax: 035773 73743

E-Mail: Baron-Bau@web.de
www.Baron-Bau.de

- Putzarbeiten

- Pflasterarbeiten

Klempnerarbeiten & Komplettbedachung

- Dachentwässerung

- Falzdächer aus Kupfer, Zink
            und Aluminium

- Blechprofile nach Maß

- Spezialanfertigungen aus Blech

- Fassadensysteme aus Metall

E-Mail: Baron-Bau@web.de
www.Baron-Bau.de

- Pflasterarbeiten

Klempnerarbeiten & Komplettbedachung

- Dachentwässerung

- Falzdächer aus Kupfer, Zink
            und Aluminium

- Blechprofile nach Maß

- Spezialanfertigungen aus Blech

- Fassadensysteme aus Metall

E-Mail: Baron-Bau@web.de
www.Baron-Bau.de

- Pflasterarbeiten

Ronny Gurlit
Werksweg 4 · 02959 Schleife

Tel.: 035773 - 73 411
Mobil: 0160 - 91 99 75 43

fliesenleger.gurlit@googlemail.com

Tel.:	 03576	-	22	25	67	
Fax:	 03576	-	20	01	90	
Mobil:	 0173	-	933	033	3	
ronny@elektro-reddo.de

Grünstraße	20	a	
02943	Weißwasser

Ronny Reddo
Elektromeister	/	Geschäftsführer

VERTRIEB
MONTAGE
REPARATUREN
INNENAUSBAU
HOLZBEARBEITUNG


